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Vorwort  
 
Der Beteiligungsbericht 2016, der die Abschlussergebnisse und Unterneh-
mensaktivitäten unserer Beteiligungsunternehmen für das Geschäftsjahr 2015 
enthält, soll den kommunalen Mandatsträgern und darüber hinaus vor allem 
auch der interessierten Öffentlichkeit einen umfassenden Einblick in das breit 
gefächerte Engagement des Vogelsbergkreises auf den unterschiedlichsten 
Gebieten der Daseinsvorsorge ermöglichen. 
Die Arbeit der im Beteiligungsbericht aufgeführten Aufgabenträger wird oft-
mals als ein eigenständiges Wirken ohne Bezug zur Kreispolitik und zur Kreis-
verwaltung wahrgenommen. 
Durch diese Unternehmen und Verbände werden aber sowohl gesetzliche als 
auch freiwillige Aufgaben erledigt, die der Region Vogelsbergkreis und der dort lebenden und arbeitenden 
Bevölkerung zu Gute kommen. Folglich liegt es auf der Hand, dass die hauptamtlichen Wahlbeamten und 
in sehr hohem und zeitaufwändigen Anteil die ehrenamtlichen Mandatsträger des Landkreises in die Ent-
scheidungsfindung zur ĂUnternehmenssteuerungñ der Aufgabentrªger eingebunden sind. 
Im Jahre 2015 wurde dies besonders deutlich an der öffentlichen Diskussion in den Verbandsgremien des 
Zweckverbandes Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis (ZAV) um die Einführung einer Bio-Abfall-Tonne. 
 

Das Kreiskrankenhaus in Alsfeld ist eine 100-%-Gesellschaft des Vogelsbergkreises, die in der Unterneh-
mensform einer GmbH geführt wird. 
Hier war es überaus erfreulich festzustellen, dass sich nach einer langen Durststrecke seit 2009 mit jähr-
lich steigenden Verlusten in einer GrºÇenordnung von teilweise mehr als 2 Mio. ú, in 2015 eine Trendum-
kehr ergab und der Jahresverlust auf Ănurñ 700 Tú reduziert werden konnte. 
Diese Trendumkehr ist in erster Linie auf Leistungssteigerungen im Krankenhausbetrieb zurück zu führen, 
was beweist, dass die Arbeit unserer überaus qualifizierten und kompetenten Ärzteschaft und unseres 
äußerst engagierten Krankenhauspersonals in Pflege- und Dienstleistungsbereichen durch das Vertrauen 
der Bevölkerung honoriert wird. Für mich als Landrat ist es besonders erfreulich, diese Verbundenheit zur 
Region wahrzunehmen. Indem unsere Bürgerinnen und Bürger die Angebote der örtlichen medizinischen 
Versorgung nachfragen und nutzen, tragen sie zugleich einen wichtigen Anteil zur Erhaltung qualifizierter 
und spezialisierter Behandlungsangebote im ländlichen Raum bei. Sowohl das Kreiskrankenhaus als auch 
die politischen Gremien des Landkreises werden auch künftig alles in ihren Möglichkeiten stehende tun, 
die Erwartungen an ein umfassendes und qualifiziertes Behandlungs- und Leistungsspektrum zu gewähr-
leisten. 
Harte Arbeit wurde in unser Projekt Breitbanderschließung in Vogelsberg und Wetterau investiert. 
Hier führten die vorbereitenden Anstrengungen des Jahres 2015 dazu, dass ein geradezu als hervorra-
gend zu bezeichnendes Finanzierungskonzept erstellt werden konnte und dass eine Ausbauplanung ent-
wickelt wurde, die jeden Ort und nahezu jeden Weiler im Vogelsbergkreis mit schnellem Internet versorgt 
hätte. Dieses Konzept wurde inzwischen leider durch nicht vorhersehbare und absolut unerwartete Markt-
aktivitäten empfindlich gestört. Nun müssen Verhandlungsgespräche geführt werden, um die Interessen-
lage unseres ländlichen Raumes zu wahren, um nicht von der digitalen Entwicklung abgekoppelt zu wer-
den. 
 

Dass wir uns all diesen Herausforderungen stellen und mit aller Kraft und allen gebotenen Möglichkeiten 
versuchen werden, eine zukunftsorientierte Entwicklung des Vogelsbergkreises zu gewährleisten, das 
verspreche ich Ihnen als 
 
Ihr Landrat  

 

Manfred Görig 
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A. Allgemeine Informationen, Rechtsgrundlagen, Erläuterungen 
 

1. Vorbemerkungen 
 

Bereits seit der frühen ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gilt dem Grunde nach 

für die wirtschaftliche Betätigung öffentlicher bzw. staatlicher Gemeinwesen das Subsidiari-

tätsprinzip. 

Das bedeutet, dass sich Städte, Gemeinden und Landkreise mit ihren wirtschaftlichen Akti-

vitäten im Wesentlichen auf Bereiche zur Sicherung der allgemeinen öffentlichen Daseins-

vorsorge zu reduzieren haben und mit eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten nicht in Konkur-

renz zu privaten Unternehmen treten. 

Die Grenzen, innerhalb derer sich das wirtschaftliche Handeln kommunaler Körperschaften 

vollziehen soll, wurden bereits in Vorschriften zu Anfang des 20. Jahrhunderts über grund-

legende Merkmale definiert, die ihren Ursprung im preußischen Rechtsverständnis hatten 

(§ 86 Abs. 1 Preußisches Finanzgesetz) und die sich nahezu wortgleich in der heutigen 

Fassung des § 121 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wieder finden. 

Infolge des Entstehens und der Weiterentwicklung internationaler Handels- und Rechtsbe-

ziehungen wurden durch EU- und Bundesvorschriften ehemals klassische Tätigkeitsberei-

che öffentlicher Daseinsvorsorge aus dem Monopol der öffentlichen Hand herausgelöst 

und für den privatwirtschaftlichen Wettbewerb geöffnet. Beispiele sind das Gesetz zur Neu-

regelung des Energiewirtschaftsrechtes (EnWG) oder das Gesetz zur Förderung der Kreis-

laufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen 

(KrW/AbfG). 

Das bedeutet jedoch nicht, dass es kommunalen Aufgabenträgern verwehrt wäre, sich 

über die Gründung oder die Anteilsübernahme an juristischen Personen des Privatrechts 

am offenen Wettbewerb zu beteiligen. 

Daraus folgend stellt sich die Frage nach den rechtlichen Möglichkeiten und Zulässigkeiten 

kommunaler wirtschaftlicher Betätigung. 
 

 

2. Die kommunalrechtlichen Voraussetzungen einer Beteiligung 
 

Nach Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) haben nicht nur die Gemeinden sondern auch 

die Gemeindeverbände (Landkreise) im Rahmen ihres Aufgabenbereiches nach Maßgabe 

der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Dieses Recht schließt ausdrücklich die 

Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung ein. 

Um Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen, möglichst effektiv und wirtschaftlich zu 

erledigen, steht es Gemeinden und Landkreisen frei, Gesellschaften des Privatrechts zu 

gründen oder sich an diesen zu beteiligen. Weitere Alternativen ergeben sich durch den 

Zusammenschluss mit anderen Gemeinwesen zu Zweckverbänden und im einfachsten Fall 

durch den Erwerb von Mitgliedschaften in Verbänden oder Vereinen, die sich im Interesse 

des Gemeinwohls betätigen. 
 

Vorrangig wollte der Gesetzgeber jedoch vermieden wissen, dass sich öffentliche Ge-

meinwesen durch die Gr¿ndung privatrechtlicher Unternehmensformen als ĂMarktteilneh-

merñ darstellen, die durch nicht reglementierte wirtschaftliche Betätigung in Konkurrenz zur 

Privatwirtschaft treten.  



                                                

Seite 7 

 

Deshalb wird den Gemeinden und Landkreisen im Rahmen der Vorschriften des Sechsten 

Teiles der HGO das Recht zu einer relativ klar begrenzten wirtschaftlichen Betätigung zu-

gestanden. 

Gemäß § 121 Abs. 1 HGO darf sich ein Landkreis wirtschaftlich betätigen, wenn 
 

ü der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 
 

ü die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leis-
tungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 

 

ü der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt 
werden kann. 

 

Für die Erzeugung, Speicherung und Einspeisung erneuerbarer Energien und die Vertei-
lung hieraus gewonnener thermischer Energie enthält § 121 Abs. 1 a HGO eine besondere 
und ausdrückliche Betätigungslegitimation. 
 

Es ergibt sich aus der Natur der Aufgabenstellung, dass nicht jede Beteiligung an einem 
privatrechtlich organisierten Unternehmen zugleich eine wirtschaftliche Betätigung darstellt. 
 

Deshalb regelt § 121 Abs. 2 HGO explizit, welche Tätigkeiten nicht als wirtschaftliche Be-
tätigung gelten. 
 

Es sind dies 
 

ü Tätigkeiten, zu denen der Landkreis gesetzlich verpflichtet ist 
 

ü Tätigkeiten auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kul-
tur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung, der Breitbandver-
sorgung sowie 

 

ü zur Deckung des Eigenbedarfes. 
 

Im Umkehrschluss lässt sich daraus herleiten, welche Betätigungen als Ăwirtschaftliche 
Tªtigkeitñ im Sinne des Gesetzes anzusehen sind. Es sind demnach alle Betªtigungen 
nicht hoheitlicher Natur, die nicht im vorstehend zitierten Aufgabenkatalog des § 121 Abs. 2 
HGO genannt sind. 
 

In Fortführung dieser Systematik bestimmt § 122 Abs. 1 HGO, dass der Landkreis eine 
Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, nur 
gründen oder sich daran beteiligen darf, wenn  
 

¶ die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 vorliegen (siehe oben), 
 

¶ die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung des Kreises auf einen seiner Leistungs-
fähigkeit angemessenen Betrag begrenzt ist 

 

¶ der Landkreis einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder einem 
entsprechenden Überwachungsorgan erhält  

 

¶ und wenn gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den 
Vorschriften des HGB aufgestellt und geprüft werden. 

 

Durch diese Regelungsabfolge ist der Rahmen gesteckt, wann und unter welchen Bedin-

gungen sich ein Landkreis wirtschaftlich betätigen darf, unter welchen Voraussetzungen  
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es zulässig ist, ein wirtschaftliches Unternehmen zu gründen oder sich daran zu beteiligen 

und welche Tªtigkeiten nicht als Ăwirtschaftliche Betªtigungñ gelten. 
 

Der Fokus in den Bestimmungen der §§ 121 und 122 HGO ist vorrangig auf die Definition 

wirtschaftlicher Betätigung ausgerichtet, während es für die Anwendung des § 123 a HGO 

(Erstellung und Offenlegung des Beteiligungsberichtes) lediglich auf die privatrechtliche 

Rechtsnatur einer Unternehmensbeteiligung und auf eine Beteiligungsquote von 

mindestens 20 Prozent ankommt. 
 

Die gesetzlichen Konstellationen mögen auf den ersten Anschein etwas verwirrend wirken, 

weshalb die Komplexität der Zusammenhänge zur Veranschaulichung durch ein prakti-

sches Beispiel verdeutlicht werden soll. 
 

Im August 1999 wurde die ĂKreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld GmbHñ 

gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Kreiskrankenhauses in Alsfeld. 

Nach § 3 des Hessischen Krankenhausgesetzes handelt es sich bei dem Betrieb eines 

Krankenhauses um eine gesetzliche Aufgabe des Landkreises, die zugleich eine Tätigkeit 

auf dem Gebiet des Gesundheitswesens darstellt und somit nicht als wirtschaftliche Tätig-

keit zu bewerten ist (§ 121 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 HGO). Gleichwohl handelt es sich bei der 

Krankenhaus GmbH aber um ein Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts mit 

einer Beteiligungsquote von mehr als 20 Prozent, so dass die Krankenhaus GmbH als un-

mittelbare Beteiligung und ihre Tochterunternehmen (Amandus, KAD und GUPA) als mit-

telbare Beteiligungen in den Beteiligungsbericht aufzunehmen sind. 
 
 

3. Der Beteiligungsbegriff 
 

F¿r den Begriff der ĂBeteiligungñ gibt es keine einheitliche Definition. Nach Handelsgesetz-

buch (HGB) beinhaltet eine Beteiligung Anteile an einem Unternehmen, die dazu bestimmt 

sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu 

dienen (§ 271 Abs. 1 HGB). 
 

Um der Intention des Vogelsbergkreises gerecht zu werden, seine Mandatsträger mög-

lichst umfassend über die Aufgabenwahrnehmung außerhalb der Kernverwaltung zu infor-

mieren, ist die Beteiligungsdefinition des HGB zu eng gefasst, weil sie sich lediglich auf 

Anteile an ĂUnternehmenñ bezieht. 
 

Im Beteiligungsbericht des Vogelsbergkreises wird der Beteiligungsbegriff in einer erweiter-

ten Form verstanden, weshalb alle Anteile an organisatorisch nicht unmittelbar zur Kreis-

verwaltung gehörenden Unternehmen und Einrichtungen, sowie die Mitgliedschaften in 

Verbänden und Vereinen dargestellt werden. 
 

Als solche waren zu berücksichtigen 
 

¶ Privatrechtliche Gesellschaften 

¶ Öffentlich-rechtliche Körperschaften 

¶ Öffentlich-rechtliche Anstalten 

¶ Vereine 
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Während einzelne Beteiligungen durch Gewinnausschüttungen oder Defizitausgleich auf 

den ersten Blick erkennbar finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt haben, basie-

ren andere Beteiligungen mehr auf einer gesellschaftspolitischen Einflussnahme. 

 

4. Rechts- und Organisationsformen 

Im Rahmen ihrer Organisationshoheit steht es den Landkreisen bei Beteiligungsgründun-

gen frei, welche Unternehmensform sie aus dem Privatrechtsbereich oder aus den Mög-

lichkeiten des öffentlichen Rechts als zweckmäßig und sachgerecht auswählen. 

Durch den in § 122 HGO geregelten weitgehenden Ausschluss der öffentlichen Hand als 

Vollhafter reduzieren sich die Möglichkeiten auf die Rechts- und Organisationsformen Ei-

genbetrieb, GmbH, AG, rechtlich selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts, Zweckver-

band (ZV), Genossenschaft, eingetragener Verein (e.V.). 

 

Die für den Vogelsbergkreis bestehenden bzw. in Frage kommenden Beteiligungsformen 

sollen nachstehend kurz aufgezeigt werden. 

 

4.1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH): 

Die GmbH gehört zur Gruppe der Kapitalgesellschaften. Sie ist eine juristische Person des 

Privatrechts mit einem Stammkapital, das in ĂStammanteilenñ von den Gesellschaftern (den 

Mitgliedern der Gesellschaft) gehalten wird. 

Die Gesellschafter haften nicht mit ihrem Gesamtvermögen für Schulden der GmbH, son-

dern nur in Hºhe ihres Stammkapitalanteils. Es besteht somit eine auf das Geschªft Ăbe-

schrªnkte Haftungñ. Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die 

Geschäftsführung. Die Bildung eines Aufsichtsrates ist fakultativ, bei Gesellschaften mit 

kommunaler Beteiligung ist sie wegen der Vorschrift des § 122 Abs. 1 Nr. 3 HGO jedoch 

die Regel. 

Im Zuge sog. Outsourcingprozesse (Ausgliederung kommunaler Aufgaben aus der Kern-

verwaltung) kommt diese Rechtsform im kommunalen Beteiligungsbereich mittlerweile häu-

fig vor, u.a. auch deswegen, weil das GmbH-Recht den Gesellschaftern große Gestal-

tungsspielräume eröffnet (z.B. durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages). 

 

4.2 Anstalt des öffentlichen Rechts 

Eine Anstalt des öffentlichen Rechts kann von Kommunen nur auf der Grundlage eines 

besonderen Gesetzes gebildet werden. Auf kommunaler Ebene hervorzuheben sind Spar-

kassen, für die neben dem Kreditwesengesetz eine Reihe von Sonderbestimmungen gel-

ten. Organe sind der Vorstand, der die laufenden Geschäfte führt, und der Verwaltungsrat 

als Kontrollorgan, dessen Vorsitzender gem. § 5 d des Hessischen Sparkassengesetzes 

der Spitzenbeamte der kommunalen Gebietskörperschaft (Landrat) ist. Die kommunale 

Gebietskörperschaft haftete in der Vergangenheit als Gewährträger unbeschränkt für alle 

Verbindlichkeiten der ihr zugehörigen Sparkasse (§ 3 Sparkassengesetz). Dementspre-

chend wurde die Selbstständigkeit des Vorstandes durch den Verwaltungsrat und durch die 

Aufsicht bzw. Einflussnahme des Gewährträgers eingeschränkt. 

Infolge der, durch die EU-Kommission ausgelösten Veränderungen (Brüsseler Verständi-

gung über Anstaltslast und Gewährträgerhaftung für Landesbanken und Sparkassen vom 

17. Juli 2001), wurde der Vogelsbergkreis von seiner Gewährträgerhaftung befreit. 
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Die Sparkasse haftet zukünftig für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten Vermögen, 

der Vogelsbergkreis wurde sukzessive aus seiner Gewährträgerhaftung entlassen. 

Die letzte Einlage, die hierunter fiel, lief im März 2016 aus. Die alte Gewährträgerhaftung 

ist somit Geschichte. 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.12.2002 die Änderung der Satzung beschlossen 

(KT VIII/145). Sie ist gemäß § 5 Abs. 3 der Hess. Landkreisordnung am 29.12.2002 in Kraft 

getreten. 

 

4.3 Zweckverbände 

Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen Wahr-

nehmung einzelner, bestimmter kommunaler Aufgaben dienen. Sie verwalten ihre Angele-

genheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Organe der Zweckverbände 

sind die Verbandsvorstände und die Verbandsversammlungen. 

Die Rechtsgrundlage für die Bildung von Zweckverbänden, über ihre Organisationsstruktur 

und Arbeitsweise findet sich im Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG). 

 

4.4 Wasser- und Bodenverbände 

Wasser- und Bodenverbände sind den Zweckverbänden ähnliche Körperschaften des öf-

fentlichen Rechts auf spezialgesetzlicher Grundlage (Wasserverbandsgesetz vom 12. Feb-

ruar 1991 ï BGBl. I, Seite 405). Im Gegensatz zu den Zweckverbänden, die ausschließlich 

Gebietskörperschaften als Mitglieder kennen, können bei den Wasser- und Bodenverbän-

den auch natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts Mitglied sein. 

 
4.5 Eingetragene Verein (e.V.) 

Der Verein ist ein auf Dauer angelegter freiwilliger Zusammenschluss von mindestens sie-

ben Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes. Organe sind der Vorstand und 

die Mitgliederversammlung. Die Rechtsfähigkeit wird durch Eintragung in das Vereinsregis-

ter beim zuständigen Amtsgericht erlangt. 
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5. Der Beteiligungsbericht 
 

Nach § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) gelten für die Wirtschaftsfüh-

rung des Vogelsbergkreises, mit Ausnahme weniger Einzelparagraphen, die Bestimmun-

gen des Sechsten Teils der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der dazu erlasse-

nen Durchführungsbestimmungen. 

Daraus resultiert die Verpflichtung, jährlich unter Beachtung der Regelungen des § 123 a 

HGO einen Beteiligungsbericht zu erstellen. 

In Abs. 1 dieser Bestimmung ist klar und präzise definiert, welchen Informationsgehalt der 

Landesgesetzgeber durch einen Beteiligungsbericht erfüllt sehen möchte. 
 

Ă(Der Landkreis) hat zur Information des Kreistages und der ¥ffentlichkeit 

jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privat- 

rechtes zu erstellen, an denen er mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder  

mittelbar beteiligt ist.ñ 
 

Damit reduziert sich der gesetzliche Auftrag zur Berichtspflicht auf 
 

¶ Unternehmensbeteiligungen in Rechtsformen des Privatrechtes 
 

¶ mit unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsquoten von mindestens 20 Pro-

zent. 
 

Würde sich der Vogelsbergkreis auf die Darstellung dieser obligatorischen Inhalte reduzie-

ren, wªre der Beteiligungsbericht ein vergleichsweise Ăschlankesñ Zahlenwerk. 
 

Sowohl die Abgeordneten des Kreistages als auch die interessierte Öffentlichkeit sollen 

jedoch möglichst umfassend über die Beteiligungsaktivitäten des Kreises informiert wer-

den, weshalb über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehend  
 

o Unternehmensbeteiligungen mit Beteiligungsquoten unter 20 Prozent, 

o Beteiligungen des Kreises an Zweckverbänden, 

o die Gewährträgerschaft (in 2016 auslaufend) an der Sparkasse Oberhessen als An-

stalt des öffentlichen Rechts und  

o Mitgliedschaften in sonstigen Verbänden und Vereinen,  
 

in den Beteiligungsbericht aufgenommen wurden. 
 

Um diese Zweigliedrigkeit auch im Beteiligungsbericht deutlich werden zu lassen, haben 

wir in den letzten beiden Jahren die privatrechtlich statuierten Unternehmensbeteiligungen 

mit mindestens 20 % Beteiligungsquote in einem eigenen Teilabschnitt dargestellt, der als 

Ădie Pflichtñ ¿berschrieben war, weil nur diese Beteiligungen aufgrund gesetzlicher Vor-

schrift im Beteiligungsbericht verpflichtend darzustellen sind. In einem zweiten Teil wurden 

Informationen zu den Beteiligungsformen gezeigt, die über die gesetzlichen Anforderungen 

an den Beteiligungsbericht hinausgehen (bislang als Ădie K¿rñ bezeichnet). 
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Gerne haben wir eine Anregung aus den Reihen der Mandatsträger aufgegriffen, wonach 

eine Ăkonzernbezogeneñ Darstellungsform, die ergänzend nach Tätigkeitsfeldern gegliedert 

ist, als informativer und ¿bersichtlicher wahrgenommen wird, als die Trennung nach Ăver-

pflichtendenñ und Ăfreiwilligenñ Inhalten. 

 

 

6. Inhalte des Beteiligungsberichtes 

Wie in den vorstehenden Abschnitten bereits angesprochen, sind in den Beteiligungsbe-

richt nach der Vorschrift des § 123 a Abs. 1 HGO nur Beteiligungen an Unternehmen in 

einer Rechtsform des Privatrechtes aufzunehmen, an denen der Landkreis mit mindes-

tens 20 Prozent mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist. 
 

Der Bericht soll Angaben enthalten über 
 

ü den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung 
der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens, 

 

ü den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, 
 

ü die Grundzüge des Geschäftsverlaufes, die Ertragslage des Unternehmens, die Ka-
pitalzuführungen und ïentnahmen durch den Landkreis und die Auswirkungen auf 
die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von dem Landkreis gewährten Si-
cherheiten, 

 

ü das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 für das Unternehmen, sofern 
es sich bei dem Unternehmenszweck um eine wirtschaftliche Betätigung handelt. 

 

7. Weitergehende Publikationswünsche - weitergehende Publikationserwartungen 
 

In den politischen Diskussionen der Vergangenheit wurde wiederholt gefordert und teilwei-

se kritisiert, dass der Beteiligungsbericht keine konkreten Angaben über Geschäftsführer-, 

Vorstands- und Aufsichtsratsbezüge enthält. 

Der Wunsch nach Mitteilung der Bezüge der Organmitglieder resultiert aus der Vorschrift 

des § 123 a Abs. 2 HGO. 

Hier muss auf das Bestehen einer rechtlichen Konfusion aufmerksam gemacht werden. 

Nach der Vorschrift des § 123 a Abs. 2 Satz 3 HGO sind die Angaben zu den Bezügen der 

Organmitglieder, sofern die betreffenden Bezügeempfänger ihr Einverständnis mit der Ver-

öffentlichung nicht erklären, so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den 

Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in den Anhang zum Jahresabschluss aufge-

nommen werden.  
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Das Handelsgesetzbuch gehört in den Bereich des Bundesrechtes und damit zu höherran-

gigem Recht als das hessische Kommunalverfassungsrecht in Gestalt der HGO. Bundes-

recht geht landesrechtlichen Vorschriften vor. 

Nach § 286 Abs. 4 HGB können bei Gesellschaften, die keine börsennotierten Aktienge-

sellschaften sind, die Bezügeangaben der Organmitglieder unterbleiben, wenn sich anhand 

dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen. 

Ist ein Vorstand oder eine Geschäftsführung nur mit einer oder zwei Personen besetzt, 

lässt sich aus der Angabe der Gesamtbezüge unschwer herleiten, welche Bezüge ein ein-

zelnes Vorstands-/Geschäftsführungsmitglied bezieht. 

 

Sofern also bereits im Jahresabschluss der jeweiligen Beteiligungsgesellschaft von der 

Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht wurde, ist regelmäßig davon aus-

zugehen, dass der jeweilige Bezügeempfänger sein Recht auf informationellen Persönlich-

keitsschutz gewahrt wissen möchte, so dass sich auch im Beteiligungsbericht eine Veröf-

fentlichung der Bezüge verbietet. 

 

Auf die Bezüge von Vorstandmitgliedern der Sparkasse findet § 123 a HGO ohnehin keine 

Anwendung, weil es sich bei der Sparkasse nicht um ein Unternehmen in einer Rechtsform 

des Privatrechts handelt. § 123 a HGO bezieht sich ausschließlich auf Unternehmensbetei-

ligungen an privatrechtlich organisierten Unternehmen. 

 

Abschließend ist noch auf den Beschluss des Kreistages des Vogelsbergkreises vom 

19.02.2014 zu verweisen, wodurch ein Antrag, im Beteiligungsbericht neben den Bezügen 

der ehrenamtlichen Gremien auch die Vorstandsbezüge der kreiszugehörigen Gesellschaf-

ten zu veröffentlichen, mehrheitlich abgelehnt wurde. 

Dieser Beschluss ist für die Ausgestaltung des Beteiligungsberichtes bindend. 
 

 

8. Beteiligungscontrolling bedeutet Beteiligungssteuerung 

Vor allem ausgelöst durch die wachsenden Finanzprobleme der öffentlichen Hand war die 

allgemeine Diskussion über mehr als ein Jahrzehnt auf die Privatisierung öffentlicher Auf-

gaben ausgerichtet. In der Erwartung, öffentliche Aufgaben effektiver und effizienter wahr-

zunehmen, entwickelte sich im Zuge der Verwaltungsmodernisierung ein Trend zur Aus-

gliederung öffentlicher Aufgaben in selbstständige Betriebs- und Rechtsformen. 

 
Damit einhergehend gab und gibt es einen kontrovers geführten Meinungsaustausch, wel-

che Aufgaben verpflichtenden Ăºffentlichen Charakterñ haben, welche Ăfreiwilliger Artñ sind 

und aus welchen Tätigkeitsfeldern sich der Staat zurückziehen und sie dem freien Spiel 

von Angebot und Nachfrage überlassen sollte. 

Die Beteiligungen des Vogelsbergkreises sind zum Teil historisch gewachsen, als Bestand-

teil öffentlicher Daseinsvorsorge (Energie, Krankenhaus, Hochwasserschutz) oder jünge-

ren Datums auf der Basis gewollter Einflussnahme in wichtigen öffentlichen Aufgabenfel-

dern wie z.B. der Regionalentwicklung. 
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Aufgrund seiner (Mit-)Eigentümerstellung und der zum Teil erheblichen finanziellen Aus-

wirkungen auf den Kreishaushalt ergibt sich für den Vogelsbergkreis die Notwendigkeit zur 

Steuerung und Kontrolle seiner Beteiligungen sowie der abwägenden Reflexion, welche 

Einzelbeteiligungen dauerhaft als Ăquasi ºffentliche Aufgabeñ anzusehen sind - Ăto controlñ 

bedeutet Ăsteuernñ. 

Sicherlich ist mit dem Steuerungsauftrag auch ein Stück Kontrolle verbunden. Kontrolle 

dergestalt, indem hinterfragt wird, ob durch den Einsatz der finanziellen oder personellen 

Mittel, die politisch angestrebten Ziele in zufriedenstellender Weise erreicht wurden. 
 

Die Beteiligungssteuerung kann sich bemühen, die Entwicklung der einzelnen Beteili-

gungsunternehmen konstruktiv-kritisch zu analysieren und kann die gewonnenen Erkennt-

nisse den politischen Entscheidungsträgern zur Verfügung stellen. 

Steuernde Eingriffe bleiben jedoch den Amts- und Mandatsträgern in den Vorständen, Auf-

sichtsräten, Gesellschafterversammlungen und Verbandsversammlungen vorbehalten. 
 

Gemäß § 121 (7) HGO haben die Gemeinden (der Kreis) mindestens einmal in jeder 

Wahlzeit zu prüfen, inwieweit ihre wirtschaftliche Betätigung noch die Anforderungen des  

§ 121(1) HGO erfüllt. 

Mit der vom Kreisausschuss am 02.10.2008 beschlossenen ĂBeteiligungsrichtlinieñ wurden 

die organisatorischen Voraussetzungen für ein Beteiligungscontrolling geschaffen. 

Das Beteiligungscontrolling besteht neben der ĂPolitikberatungñ insbesondere in der Zu-

sammenarbeit beteiligungsrelevanter Querschnittsämter (Haupt- und Rechtsamt, Amt für 

Finanzen und Kassenwesen, Amt für Wirtschaftsförderung und Revision, Amt für Gebäu-

demanagement). 
 

Die Wahrnehmung der Bündelungsfunktion und damit die Zuständigkeiten für 

ü Grundsatzfragen der Beteiligungspolitik, 
 

ü finanz- und haushaltswirtschaftliche Querschnittsaufgaben, 
 

ü Grundsatzangelegenheiten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung  
von Gesellschafterrechten (Beratungsfunktion), 
 

ü Grundsatzfragen der Organisation und Struktur der Beteiligungen, 
 

ü Beratung und Unterstützung der Fachämter bei der Verwaltung von Beteiligungen 

sind organisatorisch dem Sachgebiet ĂBeteiligungssteuerungñ im Amt für Finanzen und 

Kassenwesen zugeordnet. 
 

9. Die Rechnungslegung und Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen 

Die Gesellschaften, Zweckverbände etc., an denen der Vogelsbergkreis Beteiligungen hält, 

erstellen ihren Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung, nach den Vorgaben des Handelsgesetzbuches bzw. nach den Vorschriften 

des sechsten Teils der Hessischen Gemeindeordnung und der dazu ergangenen Durchfüh-

rungsvorschriften (GemHVO). 

Durch die Erfolgs- und Bestandsermittlung (Ergebnisrechnung und Bilanz) soll ein Einblick 

in die wirtschaftliche Lage und vor allem in die Vermögensverhältnisse eines Unterneh-

mens gegeben werden. 
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Nachfolgend werden einige damit zusammenhängende Begriffe erklärt: 
 

9.1 Bilanz 

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva). 

Sie ist zum Schluss des Geschäftsjahres zu erstellen und ist neben der Gewinn- und Ver-

lustrechnung Teil des Jahresabschlusses. Die Bilanz hat eine Gegenüberstellung der akti-

ven und der passiven Vermögensgegenstände zu liefern. Aktiva sind danach die der Leis-

tungserstellung dienenden Wirtschaftsgüter ( Betriebsvermögen - ĂWof¿r wurden die Mittel 

verwendet?ñ), Passiva sind die hierf¿r verwendeten Finanzmittel (ĂWoher kamen die Mit-

tel?ñ). 
 

In dem vorliegenden Beteiligungsbericht ist die Bilanz auf die Bilanzpositionen reduziert, 

die von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften für die Prüfung der Jahresabschlüsse ver-

langt werden. Auf der Aktivseite ï Mittelverwendung ï befinden sich das Anlage- und Um-

laufvermögen. Das Anlagevermögen stellt die Vermögensgegenstände eines Unterneh-

mens dar, die diesem langfristig dienen sollen wie beispielsweise Gebäude, Fuhrpark usw.  
 

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensposten, die nur kurzfristig im Unternehmen 

verbleiben, weil sie ständig umgesetzt werden wie z.B. Vorräte, Bargeld, Postgiro- und 

Bankguthaben etc.  

Auf der Passivseite ( Mittelherkunft ) werden die Bilanzpositionen Eigenkapital, Rückstel-

lungen, Verbindlichkeiten dargestellt. Unter der Position Eigenkapital sind alle eigenen 

Mittel eines Unternehmens zusammengefasst wie z.B. das eingebrachte Kapital der Eigen-

tümer bzw. Gesellschafter einer Unternehmung oder der Jahresgewinn oder ïverlust des 

Vorjahres. Rückstellungen sind Verbindlichkeiten für Aufwendungen, die am Bilanzstich-

tag zwar ihrem Grunde nach feststehen, aber nicht in ihrer Höhe und dem Zeitpunkt der 

Fälligkeit, z.B. Prozesskosten, Pensionsrückstellungen. Sie dienen der periodengerechten 

Ermittlung des Jahresergebnisses. Unter dem Begriff der Verbindlichkeiten werden alle 

bestehenden Zahlungsverpflichtungen zusammengefasst, deren Grund, Höhe und Fällig-

keit bereits bekannt sind, beispielsweise Zahlungsverpflichtungen gegenüber Kreditinstitu-

ten aus Darlehen, oder gegenüber Unternehmen aus Lieferungen und Leistungen etc. 
 

 

9.2 Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ermittelt den Unternehmenserfolg. Aus ihr sind 

alle Aufwendungen und Erträge ersichtlich, die für die Entstehung des Jahresergebnisses 

ursächlich sind. 
 

Während bei der Bilanz der vollständige Vermögensnachweis - besonders der Schulden-

nachweis - im Vordergrund steht, stellt der Ausweis des Periodenerfolgs und dessen Zu-

standekommen das Hauptmotiv der GuV ï auch Erfolgsrechnung genannt ï dar. 
 

Die Darstellung der GuV erfolgt im vorliegenden Beteiligungsbericht zwar vollständig, je-

doch komprimiert auf wesentliche Positionen. 
 

Das Betriebsergebnis liefert eine Gegenüberstellung der Kosten und Erlöse und gibt so-

mit an, ob das Unternehmen auf seinem Leistungsgebiet erfolgreich war. 
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Im Finanzergebnis sind die Salden des Beteiligungs-, Zins- oder sonstigen Finanzanlage-

vermögens eines Unternehmens erfasst. Das gewöhnliche Geschäftsergebnis ergibt 

sich aus dem Betriebs- und Finanzergebnis, während das außerordentliche Ergebnis den 

Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen darstellt. 

Diese stehen zwar im Zusammenhang mit dem Betriebszweck, dürfen aber bei der Be-

triebsergebnisermittlung nicht berücksichtigt werden, da sie zufällig, einmalig und i.d.R. 

ungewöhnlich sind, wie z.B. Schadensfälle durch Hochwasser, Verluste und Gewinne aus 

dem Verkauf von Anlagen. Das Jahresergebnis ï Jahresüberschuss oder ïfehlbetrag ï 

ergibt sich aus dem Saldo des gewöhnlichen Geschäftsergebnisses und dem außeror-

dentlichen Ergebnis nach Berücksichtigung von Steuern. 

 

Durch die Kommunalrechtsreform 2005 wurde nahezu vollständig in den öffentlichen Ge-

meinwesen in Hessen, spätestens zum 01.01.2009, das kamerale Rechnungswesen durch 

die Einf¿hrung einer als ĂDoppikñ (= kurz für: doppelte Buchführung in Konten) bezeichne-

ten Darstellungsform der Buchführung ersetzt. Ursprünglich bestand optional die Möglich-

keit, eine Form der erweiterten Kameralistik fortzuführen, was jedoch inzwischen aufgege-

ben wurde. Durch die Rechtsänderungen ist für Städte, Gemeinden, Landkreise und ande-

re öffentlich rechtliche Körperschaften eine Vermögensrechnung (Bilanz) verpflichtend vor-

geschrieben. Die Erfolgsrechnung wird im ºffentlichen Bereich als ĂErgebnisrechnungñ be-

zeichnet, die im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht. Als dritte Kom-

ponente tritt die Finanzrechnung hinzu. 

 

Nachdem wir Ihnen mit diesen Ausführungen und Hinweisen den rechtlichen Rahmen für 

die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises, für die Beteiligung an wirtschaftlichen Un-

ternehmen, die möglichen Beteiligungsformen, die Inhalte und Absichten des Beteiligungs-

berichtes, die Aufgaben der Beteiligungssteuerung und die wichtigsten Begrifflichkeiten des 

Rechnungswesens erläutert haben, dürfen wir nun zu den einzelnen Beteiligungsunter-

nehmen überleiten. 
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10. Graphische Übersichten über die Beteiligungen des Vogelsbergkreises 
 

I. Gesundheit und soziale 
Angelegenheiten 

Kreiskrankenhaus des 
Vogelsbergkreises in 

Alsfeld GmbH 

Gesundheits- und 
Pflegezentrum Alsfeld 

gGmbH (GuPA) 

AMANDUS 

Pflege- u. 
Dienstleistungs GmbH 

Krankenhaus Alsfeld 
Dienstleistungsgesellschaft 

(KAD) 

Neue Arbeit 
Vogelsbergkreis 

gGmbH 

II. Energieversorgung 
und Verkehr 

Zweckverband 
Oberhessische 

Versorgungsbetriebe 
(ZOV) 

Oberhessische 
Versorgungs- und 

Verkehrsgesellschaft 
(OVVG) 

Oberhessische 
Versorgungsbetriebe 

AG (OVAG) 

OVAG Netz AG 

OVAG Energie AG 

Verkehrsgesellschaft 
Oberhessen mbH 

(VGO) 

RhönEnergie 
Osthessen GmbH 

Rhein-Main-Verkehrsverbund 
(RMV) 

III. Wirtschaftsförderung, 
Tourismus, 

Regionalentwicklung, 
Infrastruktur 

VogelsbergConsult 
GmbH 

Region Vogelsberg 
Touristik GmbH 

Regionalmanagement 
Mittelhessen 

Breitbandbeteiligungs-
gesellschaft 

Vogelsbergkreis GmbH 

Breitbandinfrastruktur-
gesellschaft Oberhessen 

GmbH (bigo) 

IV. Entsorgung und deren 
Nebenbetriebe 

Zweckverband 
Abfallwirtschaft 

Vogelsbergkreis (ZAV) 

Abfall-
Entsorgungsgesellschaft 

Vogelsbergkreis mbH 
(AEGV) 

Neue Energie 
Vogelsbergkreis (NEV) 
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V. Natur  

Umwelt 

 Erholung 

Zweckverband Naturpark 
Hoher Vogelsberg 

Verein Geopark Vulkanregion 
Vogelsberg e.V. 

Wasserverband Schwalm 

Wasserverband Nidda 

VI. Sicherung des Eigenbedarfs 

ProjektentwicklungsGmbH & 
Co. Schule an der Wascherde 

KG 

Grundstücksverwaltungsgesell-
schaft Vogelsbergkreis GmbH 

VII. Kultur Bildung Ausbildung 

Verein für 
Berufsausbildung e.V. 

VIII. Kreditinstitute 

Sparkasse Oberhessen 
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Kreiskrankenhaus des Vogelsberg- 
kreises in Alsfeld GmbH  

Schwabenröder Str. 81, 36304 Alsfeld 
Tel.:   06631 / 98-0 Fax: 06631 / 98-1118 
E-Mail:  info@kreiskrankenhaus-alsfeld.de 
Internet: www.kreiskrankenhaus-alsfeld.de 

 
Unternehmenszweck 

Gegenstand des Unternehmens ist: 

Betrieb des Kreiskrankenhauses des Vogelsbergkreises in Alsfeld einschließlich zugehöri-
ger Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben als Krankenhausträger. 
Ferner ist Gegenstand der Betrieb der Sozialstation Alsfeld/Romrod. 
 
 
Öffentlicher Zweck des Unternehmens 

Gewährleistung bedarfsgerechter, regionaler Krankenhausleistungen und Notfallversor-
gung einschließlich stationärer Geburtshilfe 
 
 
Beteiligungsverhältnis des Vogelsbergkreises 

Beteiligung seit:  1999 

Anteile in %:  100 % 

§ 121 (2) 2 HGO Wirtschaftliche Betätigung: 

Es handelt sich um ein Unternehmen des Privatrechtes, jedoch stellt die Betätigung auf 
dem Gebiet des Gesundheits- und Sozialwesens keine wirtschaftliche Betätigung im Sinne 
des § 121 Abs. 1 HGO dar. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne der §§ 52, 55 bis 57 der Abgabenordnung (AO). 
 
 
Organe des Unternehmens 

Aufsichtsrat: 

Aufsichtsratsvorsitzender Landrat Manfred Görig  
stellv. Vorsitzender Dr. Arno Wettlaufer 
Mitglieder des Kreistages Jürgen Ackermann 
 Ulf Immo Bovensmann 
 Dr. Hans Heuser 
 Edith Köhn-Müller 
Sachkundige Personen Gerhard Kühnl 
 Helmut Euler 
 Stephan Paule 
Mitglieder des Betriebsrates Norbert Korzenek 
 Elona Kaiser 
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Für die Mitglieder des Aufsichtsrates entstanden im Wirtschaftsjahr 2015 Aufwendungen in 
Höhe von 2.590,54 ú (Vorjahr 1.652,75 ú) 
 

Geschäftsführung:  Bodo Assmus (bis 31.12.2015) 
  Sassan Pur (ab 01.01.2016) 

Auf die Angabe der Bezüge für aktive und frühere Mitglieder der Geschäftsleitung nach § 
314 Abs. 6 a) und b) HGB wurde verzichtet, da hiermit die Schutzwirkung nach § 286 Abs. 
4 HGB für Angaben nach § 285 Nr. 9 a) und b) HGB aufgehoben würde. 
 
 

Rechtliche und wirtschaftliche Daten 

Rechtsform:   GmbH 

Gründungsdatum:   16.08.1999 

Gesellschaftsvertrag: 16.08.1999, geänderte Fassung vom 17.01.2001 

Handelsregister:  Amtsgericht Gießen, HRB 5326 

Stammkapital:   6.000.000 ú 

Beteiligungen:  1. Kreiskrankenhaus Alsfeld Dienstleistung GmbH 
(KAD GmbH) mit 51 % - Stammkapital 25.000 ú 

2. AMANDUS Pflege- und Dienstleistungsgesellschaft 
mbH (AMANDUS) mit 100 % - Stammkapital 25.000 ú 

3.  Gesundheits- und Pflegezentrum Alsfeld gemeinnützige 
GmbH (GuPA) mit 100 % - Stammkapital 25.000 ú 

Gesellschafter:   Vogelsbergkreis 100 % 
 
 

Ausgewählte Kennzahlen 

Anzahl der Mitarbeiter:  383 (Vorjahr 370) 
 
 

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Vogelsbergkreises 

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:    Siehe Lagebericht 

Ertragslage des Unternehmens:    Jahresfehlbetrag  697.276,96 ú 

Kreditaufnahmen:      siehe unten 

Vom Vogelsbergkreis gewährte Sicherheiten:  *) Bürgschaften  

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den  Finanzzuweisung des VBK 
Vogelsbergkreis und die Auswirkungen auf die  (orientiert am Defizit 2013)  
Haushaltswirtschaft: über 2.000.000,00 ú 
 
 

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen 

Das Kreiskrankenhaus erfüllt seinen Auftrag zur Sicherstellung bedarfsgerechter Kranken-
hausleistungen einschließlich Notfallversorgung und stationärer Geburtshilfe uneinge-
schränkt. 
*) Bürgschaften des Vogelsbergkreises über 2 Mio ú f¿r Kontokorrentkredit und ¿ber 4 Mio. ú ¿ber end-
fälliges Darlehen, beides gegenüber der Bank für Sozialwirtschaft, sowie B¿rgschaft ¿ber 4 Mio. ú gg¿. 
VR-Bank Hessenland für Kontokorrentkredit. Die Bürgschaften wurden durch RP Gießen genehmigt   
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Bilanz des Unternehmens: 
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Gewinn- und Verlustrechnung: 
 
 

 

  



      
 

Seite 24 

 

 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem Lagebericht 

1. Vorbemerkungen 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Eigengesellschaft des Landkreises (§ 52 
HKO, § 122 HGO). Die kommunalrechtlichen Organisationspflichten und Regelungen zur 
Wirtschaftsführung wurden erfüllt. 

Vom Wahlrecht der Zusammenfassung von Lagebericht und Konzernlagebericht gemäß § 
315 Abs. 3 i. V. m. § 298 Abs. 2 HGB machen wir Gebrauch. 

Der Lagebericht hat nach der Gesetzesvorgabe, soweit erforderlich, den Jahresabschluss 
weiter zu erläutern, um einen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Einblick in 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die Adressaten sicherzustellen. Darüber hin-
aus werden im Lagebericht die Gesamtverhältnisse, die Marktstellung, die Entwicklungs-
möglichkeiten sowie deren Chancen und Risiken dargestellt. 
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1.2 Konzernstruktur 

Die "Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld GmbH" (Muttergesellschaft des 
Konzerns) ist durch Ausgliederung des ehemaligen Eigenbetriebes "Kreiskrankenhaus 
des Vogelsbergkreises in Alsfeld" zum 01.01.1999 entstanden. 

Wie das Vorgängerunternehmen in der Rechtsform des Eigenbetriebs verfolgt die Gesell-
schaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Das Kreiskrankenhaus ist 
im Krankenhausplan des Landes Hessen als Akutkrankenhaus mit 188 Betten ausgewie-
sen und nimmt an der bedarfsgerechten stationären Krankenhausversorgung der Bevölke-
rung sowie an der Notfallversorgung teil. 

Die Gesellschaft verf¿gt ¿ber drei ĂTºchter", nªmlich die im Dezember 2000 gegr¿ndete 
ĂKreiskrankenhaus Alsfeld Dienstleistung GmbH (KAD GmbH)", die Ende 2001 errichtete 
ĂAMANDUS Pflege- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (AMANDUS)" sowie die im De-
zember 2011 gegründete Gesundheits- und Pflegezentrum Alsfeld gemeinnützige GmbH 
(GUPA). AMANDUS und GUPA befinden sich im Alleinbesitz der Muttergesellschaft, wäh-
rend sie bei der KAD über einen Gesellschaftsanteil von 51% verfügt; die restlichen Antei-
le (49%) liegen bei der Fa. Gies Dienstleistungen GmbH. 

1.3  Allgemeine Situation 

Die allgemeine Situation der Krankenhäuser in der Bundesrepublik ist seit Jahren durch 
große Unsicherheiten und Unwägbarkeiten gekennzeichnet. Die Finanzierung der Kran-
kenhäuser ist nicht ausreichend und nur durch kontinuierliche Leistungsausweitung kön-
nen Krankenhäuser noch wirtschaftlich arbeiten. 

Dies stellt sich für kleinere Krankenhäuser in gering besiedelten Gebieten besonders 
problematisch dar. Durch Zunahme der ambulanten Behandlungen werden stationäre Be-
handlungen ersetzt und auch die zunehmende Mobilisierung der Patienten sowie das Be-
d¿rfnis, auch bei der Behandlung leichter bis mittlerer Schwierigkeitsgrade den ĂSpezialis-
ten" aufsuchen zu wollen, reduziert die potentielle Patientenzahl. 

Nehmen die Leistungen in einem Bundesland zu, sinkt der Landesbasisfallwert als Preis-
komponente der Krankenhausvergütung. Krankenhäuser, die selbst keine Leistungsaus-
weitung haben, finanzieren somit die Ausweitung in anderen Krankenhäusern mit. 
Es wird zunehmend schwieriger, adäquates Personal, insbesondere Ärzte und Pflegekräf-
te sowie weitere Fachkräfte, zu gewinnen, wobei Krankenhäuser in ländlichen Regionen 
gegenüber den großen Ballungsgebieten noch einmal vor besonderen Schwierigkeiten 
stehen. 

Eine weitere Belastung stellt die unzureichende Investitionsförderung dar, wovon ebenfalls 
wieder die kleineren Krankenhäuser überdurchschnittlich betroffen sind. Sie müssen einen 
höheren Anteil der verfügbaren Investitionsmittel in ihre haus- und betriebstechnische Inf-
rastruktur stecken (Gebäudeinfrastruktur, Informationstechnologie, Energieversorgung). 
Daraus entsteht ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsdruck gegenüber größeren 
Einrichtungen, um mit Investitionen in die Medizintechnik Schritt zu halten. 

2. Lagebericht 

2.1 Geschäftsverlauf / Geschäftliche Entwicklung  

2.1.1 Medizinische Struktur 

Die Klinik verf¿gt ¿ber die Hauptabteilungen ĂChirurgie", ĂInnere Medizin" einschlieÇlich 
ĂGeriatrie" und ĂAnªsthesie". Als Belegabteilungen werden die Disziplinen ĂFrauenheil-
kunde und Geburten" sowie ĂHals-Nasen-Ohrenheilkunde" vorgehalten. Die ĂIntensivme-
dizin" wird fachübergreifend geführt.  
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Die Chirurgie wird im Rahmen eines kollegialen Systems von zwei Chefärzten geführt, die 
für die Disziplinen ĂUnfallchirurgie und Orthopªdie" einschlieÇlich der Sektion ĂWirbelsªu-
lenchirurgie" einerseits und ĂAllgemein-, Visceral- und Gefäßchirurgie" andererseits ver-
antwortlich sind. 

In den Hauptabteilungen arbeiten Fachärzte bzw. Ärzte mit Zusatzbezeichnungen folgen-
der Disziplinen: Allgemein-, Visceral- und Gefäßchirurgie, Proktologie, Herz-und Thora-
xchirurgie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Orthopädie, Innere Medizin mit den 
Schwerpunkten Gastroenterologie, Kardiologie und Pneumologie, Anästhesie, 
Schmerztherapie, Palliativmedizin, Geriatrie sowie Diabetologie. 
Daneben wird ein Medizinisches Versorgungszentrum mit einem chirurgischen, zwei in-
ternistischen Sitzen (Schwerpunkte Onkologie und Rheumatologie) sowie einem halben 
orthopädischen Sitz betrieben. 

2.1.2  Wirtschaftliche Lage des Krankenhauses und des Konzerns 

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 7.402 (Vorjahr 7.190) Patienten stationär aufgenommen. 
Dies entspricht einer Steigerung von 2,95%. Etwa 83% aller Patienten kommen aus dem 
Vogelsbergkreis und ca. 10% aus dem benachbarten Schwalm-Eder-Kreis. 

Der Auslastungsgrad des Krankenhauses lag bei 71,00% (Vorjahr 69,90%). Die durch-
schnittliche Verweildauer sank auf 6,56 Tage (Vorjahr 6,64 Tage). Dadurch kam es trotz 
der hohen Mehrleistungen nur zu einem geringeren Anstieg des Auslastungsgrads des 
Krankenhauses. 

Das Geschäftsjahr 2015 verlief hinsichtlich der Belegung und der CMI-Entwicklung sehr 
erfreulich, so dass der enorme Belegungsrückgang aus dem Jahr 2013 völlig aufgeholt 
und sogar gesteigert werden konnte. In der Entgeltverhandlung mit den Kostenträgern 
konnte diese Leistungssteigerung für das Jahr 2015 auch vereinbart werden. 

Dadurch fielen für 2015 und 2 Folgejahre allerdings Mehrleistungsabschläge in Höhe von 
TEUR 192 an. Das Jahresergebnis 2015 verbesserte sich gegenüber 2014 (unter 
Herausrechnen des außerordentlichen Tatbestandes der Erträge aus Beteiligung 
GUPA in Höhe von TEUR 357) um TEUR 1.568. 

Auf der Kostenseite tragen zu dem Defizit weiterhin die hohen Kosten der Notfallversor-
gung, die Kostenunterdeckung in der Geburtshilfe, die Entwicklung der Personalkosten 
sowie die weiterhin erheblichen Instandhaltungsaufwendungen bei. Ein durch das Hessi-
sche Ministerium für Soziales und Integration genehmigter Sicherstellungszuschlag für die 
Notfallversorgung gelangt nicht zur Anwendung, da der Bescheid von den Krankenkassen 
derzeit beklagt wird. 

2.1.3 Investitionen 

Im Geschªftsjahr 2015 wurden von der Muttergesellschaft Investitionen in Hºhe von Tú 
340 vorgenommen. Dabei entfielen jeweils gerundet Tú 263 auf Einrichtungen und Aus-
stattungen und Tú 30 auf technische Anlagen. Im EDV-Bereich wurden Investitionen in 
Hºhe von rund Tú 47 vorgenommen. 

Konzernweit beliefen sich die Investitionen auf Tú 421.  
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2.1.4  Finanzierung 

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch die pauschale Förderung des Landes (§ 
9.3 KHG) und über Kredite. 

2.1.5  Vermögens- und Finanzlage 

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen beläuft sich in der Muttergesell-
schaft auf 74,5% (Vorjahr 73,6%). Für den Konzern beträgt die Quote 73,17% (Vorjahr 
72,2%). 

Das im Eigentum der GmbH stehende Krankenhaus steht dabei zum 31.12.2015 mit ei-
nem Wert von Tú 17.693 (Vorjahr Tú 18.679) zu Buche. 

Die Eigenkapitalausstattung der Muttergesellschaft beläuft sich zum 31.12.2015 auf 6,30 
Mio. ú (Vorjahr 5,00 Mio. ú) = 21,16% (Vorjahr 15,5%) des Bilanzvolumens. Das Eigenka-
pital im Konzern belªuft sich auf 7,38 Mio. ú (Vorjahr 6,07 Mio. ú) = 23,88% (Vorjahr 
18,2%). 
Zum Bilanzstichtag ist das langfristig gebundene Konzernvermögen (Anlagevermögen) zu 
100% durch Eigenmittel, Sonderposten sowie langfristige Rückstellungen und Darlehen 
langfristig finanziert. 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 3. April 2014 das Gesamtunternehmen ĂGesund-
heitsdienste" auf der Grundlage der Freistellungsentscheidung der EU-Kommission vom 
20.12.2011 für die Dauer von 10 Jahren mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse betraut. 
Liquidität und Zahlungsbereitschaft waren im Berichtszeitraum gegeben. Zur weiteren Si-
cherung der Liquidität wurde in den Haushaltsplan 2015 des Vogelsbergkreises ein Ver-
lustausgleich f¿r das Jahr 2013 eingestellt. Die Auszahlung in Hºhe von Tú 2.000 erfolgte 
im Juni 2015. 

2.1.6 Ertragslage für die Muttergesellschaft 

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen (DRG-Fälle einschließlich Ausgleiche) stiegen leis-
tungsbedingt um Tú 1.511 (= +6,78%). Die sonstigen betrieblichen Ertrªge stiegen um Tú 
230. Im Jahr 2015 erhielt die Muttergesellschaft als Gewinnausschüttung von der GUPA 
Ertrªge aus Beteiligungen in Hºhe von Tú 357. Die Personalaufwendungen sanken um Tú 
9 (= -0,05%). Der Materialaufwand stieg um Tú 5 und blieb nahezu unverªndert, die sons-
tigen betrieblichen Aufwendungen einschließlich Steuern stiegen um Tú 347 (= 14,8%). 
Einschließlich der ergebniswirksamen Abschreibungen führte diese Entwicklung zu einer 
Ergebnisverbesserung gegen¿ber dem Vorjahr um Tú 1.925 und einem Jahresfehlbetrag 
von Tú 697. 

2.1.7 Personal- und Sozialbereich 

Der Personalaufwand betrug beim Krankenhaus im Berichtsjahr Tú 17.751 (Vorjahr Tú 
17.760). 

Konzernweit sind Personalaufwendungen in Hºhe von Tú 23.070 (Vorjahr Tú 22.386) ent-
standen. In der Gesellschaft wurden im Berichtsjahr 383 (Vorjahr 370), in der KAD 122 
(Vorjahr 111), bei AMANDUS 52 (Vorjahr 48) und in der GUPA 78 (Vorjahr 78) Personen 
beschäftigt, so dass der Konzern insgesamt 635 (Vorjahr 607) Arbeitsplätze bietet. 

Das Kreiskrankenhaus betreibt eine Krankenpflegeschule mit 60 Ausbildungsplätzen. 
Ausbildungsträger sind zu gleichen Teilen die Krankenhäuser Eichhof in Lauterbach und 
das Kreiskrankenhaus in Alsfeld. Im Jahr 2015 wurden für Lauterbach 33 Schülerinnen 
und Schüler und für Alsfeld 34 Schülerinnen und Schüler ausgebildet, so dass im Jahres-
durchschnitt 67 Ausbildungsplätze besetzt waren.  
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Die Personal- und Sachkosten für die Krankenpflegeschule werden von beiden Kranken-
häusern entsprechend der jeweiligen Schülerzahl gemeinsam getragen. 

2.1.11 Beurteilung der Entwicklung durch die Geschäftsführung 

Das Konzernbetriebsergebnis ist im Berichtsjahr deutlich weniger negativ (Tú -701) und 
zwar mit rund Tú -1.054 im Teilbereich Krankenhaus ohne die Erträge aus Beteiligungen. 
Ohne strukturelle Veränderungen im Krankenhaus wird sich das Konzernbetriebsergebnis 
nur noch langsamer verbessern. 

Dabei ist die seit langem bestehende angespannte wirtschaftliche Situation des Kreis-
krankenhauses zu einem ganz erheblichen Teil den strukturellen Problemen der Klinik 
geschuldet. Durch den politischen Willen zum Erhalt der Geburtshilfe entstehen laut eines 
Gutachtens der Beratungsgesellschaft KREX dem Haus negative Deckungsbeiträge in 
Hºhe von ca. Tú 750. In der HNO-Abteilung entstünde ein negativer Deckungsbeitrag in 
der Hºhe von ca. Tú 100. Der Status eines ĂNotfallkrankenhauses" bedeutet zwar in ho-
hem Maße Bestandsschutz, belastet aber das wirtschaftliche Ergebnis durch die hohen 
Fixkosten und eine Unterfinanzierung der Leistungen. 

Die positive Entwicklung der Klinik findet auch im Jahresergebnis ihren Nieder-
schlag. Das Haus hat durch die Besetzung der Chefärzte insbesondere in bettenfüh-
renden Fachdisziplinen ein größeres Vertrauen bei Einweisern und Patienten. Die 
Mehrleistungen konnten mit annährend gleichem Personalstand erarbeitet werde. 
Die Qualität in der Leistungserbringung sowie der Ruf des Hauses konntet deutlich 
verbessert werden. 

Neben der kontinuierlichen Verbesserung der innerbetrieblichen Strukturen und Abläufe 
ist es vor allem erforderlich, die strukturellen Defizite zu beheben. Hierzu gehören der Ab-
bau der Investitionsstaus in Medizingeräte und EDV-Technik sowie die Entwicklung eines 
medizinischen Leistungsangebots, welches positive Deckungsbeiträge erwirtschaftet. Um 
das zu realisieren, müssen ggf. auch Leistungen eingestellt werden. 
Der Verlust des Jahres 2015 wird zum Großteil vom Träger ausgeglichen. Für 2016 erwar-
tet die Geschäftsführung einen Verlust in Höhe von ca. EUR 500.000,00. 

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung  

3.1 Chancen der künftigen Entwicklung 

Das Kreiskrankenhaus ist im Krankenhausplan des Landes Hessen als Standort für die 
Notfallversorgung enthalten. Dadurch ist dokumentiert, dass das Krankenhaus durch die 
Lage der Klinik in einem dünn besiedelten Raum für die Notfallversorgung der Bevölke-
rung unverzichtbar ist. 

Dem Versorgungsauftrag und -umfang entsprechend ist das Krankenhaus Ăgut aufge-
stellt". Die medizinischen Abteilungen bieten ein breites Leistungsspektrum an, das von 
der Bevölkerung auch nachgefragt wird. 
Darüber hinaus präsentiert sich das Kreiskrankenhaus als Anbieter umfassender Dienst-
leistungen. Durch ambulante Sprechstunden, dem Medizinischen Versorgungszentrum 
Alsfeld, der Sozialstation sowie dem Engagement im Palliativen Netzwerk Waldhessen ist 
das Krankenhaus weit über die eigentliche stationäre Versorgung als Krankenhaus der 
Grund- und Regelversorgung engagiert. 

Ziele der nächsten Jahre sind: Den positiven Trend der letzten Jahre fortführen, Optimie-
rungspotentiale erkennen und realisieren, den Investitionsstau reduzieren, effiziente Pro-
zesse etablieren, durch Ausbau der medizinischen und pflegerischen Qualität den Ruf der 
Klinik steigern sowie durch eine Reduzierung der strukturellen Defizite und Ausbau der 
Leistungen mit positivem Deckungsbeitrag das Jahresergebnis weiterhin verbessern.  
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Das Sozialministerium hat eine Förderung der dringend notwendigen baulichen Sanierung 
in Höhe von 13 Mio. ú zugesagt. Dabei handelt sich es jedoch teilweise um ein Darlehen, 
welches zu 1/3 zurückbezahlt werden muss. Die Tilgung und Zinszahlungen übernimmt in 
den ersten 10 Jahren das Land Hessen. Zur Finanzierung der Gesamtkosten in Höhe von 
ca. 29 Mio. ú werden mindestens weitere 12 Mio. ú vom Landkreis und 1,6 Mio. ú aus 
KIP-Mitteln bereitgestellt. 

Das bereits seit einigen Jahren aufgebaute Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN 
ISO wurde im April 2015 re-zertifiziert und trägt zu einer kontinuierlichen Verbesserung 
der Strukturen und Abläufe sowie einer stärkeren Kundenorientierung bei. 

Zur Unterstützung der hausärztlichen Struktur im Vogelsbergkreis besteht ein Weiterbil-
dungsverbund und kontinuierlich werden Ärzte im Fachbereich Allgemeinmedizin weiter-
gebildet. 

3.2 Risiken der künftigen Entwicklung 

In der Gesellschaft bestehen organisatorische Regelungen und Maßnahmen, damit den 
Fortbestand des Krankenhauses gefährdende und sonstige wesentliche Risiken der künf-
tigen Entwicklung früh erkannt werden. Nach den vorliegenden Informationen aus diesem 
System ist über folgende Risiken zu berichten: 

3.2.1 Bestandsgefährdende Risiken 

Die weiterhin offene Frage der gesellschaftsrechtlichen Verflechtung und zukünftigen Aus-
richtung birgt Risiken hinsichtlich des Vertrauens der Einweiser, der Patienten und der 
Belegschaft und könnte sich negativ auf die Entwicklung des Hauses auswirken. Das aku-
te bestandsgefährdende Risiko der unzureichenden Finanz- und Vermögenslage ist durch 
den Verlustausgleich des Vogelsbergkreises und neue Kreditverträge zunächst behoben, 
besteht jedoch so lange weiter, bis der Konzern ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Die 
Liquidität ist nur durch eine auf vier Jahre befristete Bürgschaft gesichert, die in 2018 ab-
läuft. 

3.2.2 Sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage 

Die künftige Betrachtung steht in engem Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der 
Gesundheitspolitik. Davon ist die Ertragslage des Krankenhauses entscheidend abhängig. 
Die kommenden Jahre werden zusätzliche Belastungen im Personalkostenbereich brin-
gen, weil aufgrund steigender Nachfrage nach qualifiziertem Personal auch der ĂPreis", 
das Lohnkostenniveau, ansteigen wird. 

Die gesetzgeberischen Aktivitäten haben bereits zu einer tiefgreifenden Umstrukturierung 
im Gesundheitswesen und insbesondere auch im Krankenhauswesen geführt. Ein Risiko 
für das Krankenhaus entsteht, wenn die vom Krankenhaus nicht oder nicht hinreichend zu 
beeinflussenden maßgeblichen Parameter sich weiterhin zu Ungunsten der Klinik entwi-
ckeln. Beispielhaft seien hier die fehlende Koppelung der Preise an die allgemeine Kos-
tensteigerung einschließlich der vollen Tarifsteigerungen, Abschläge zur Sanierung der 
Krankenkassen sowie die Entgeltsystematik bei Mehr- und Minderleistungen auf Landes- 
und Einrichtungsebene genannt. Leidtragender dieser Politik sind aktuell in der Regel 
Krankenhäuser in der Größenordnung, zu denen die Klinik in Alsfeld gehört. 

Nicht zu unterschätzen ist die prekäre Situation auf dem Arbeitsmarkt für qualifizierte 
Fachkräfte. Im ärztlichen Bereich wird es zunehmend schwierig, geeignetes Personal zu 
finden. Oberarzt- und Assistenzarztstellen bleiben immer häufiger und länger unbesetzt. 
Zur Überbrückung dieser Vakanzen müssen Konsiliarärzte (Freiberufler) beschäftigt wer-
den, deren Kosten etwa doppelt so hoch wie bei angestellten Ärztinnen und Ärzten sind.   
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In den anderen Berufsgruppen zeichnet sich für die kommenden Jahre ein ähnliches Bild 
ab. Die wirtschaftliche Situation des Kreiskrankenhauses, auf die kommenden Jahre ge-
sehen, bleibt also problematisch. Keine Klinik wird auf Dauer Ănoch alles selber machen" 
können. Wenn es aber zu Spezialisierungen und Schwerpunktbildungen kommt, müssen 
diese der Bevölkerung in der gesamten Region dienlich sein; denn ein ausgewogenes 
Angebot gut ausgestatteter und medizinisch-/pflegerisch auf hohem Niveau arbeitender 
Krankenhäuser ist unerlässlich. Die Zusammenarbeit mit einem oder mehreren anderen 
Krankenhäusern, ggf. auch in Form von gelebten Kooperationen oder betriebener Gesell-
schaften, ist ein Weg, der beschritten werden kann. 

Ein zwar nicht bestandsgefährdendes, aber doch nicht zu unterschätzendes Risiko ist in 
der Bestrebung zu sehen, bestimmte medizinische Leistungen nur noch dann zuzulassen, 
wenn diese in einer bestimmten Menge erbracht werden. Das kann zwar bei bestimmten 
Behandlungen insbesondere aus Qualitätsgesichtspunkten sinnvoll sein, führt aber viel-
fach auch zu einer Aushöhlung des Leistungsgeschehens in kleineren und mittleren Kran-
kenhäusern, z. B. mit der Folge, dass es noch schwieriger würde, qualifizierte Kräfte, ins-
besondere Ärztinnen und Ärzte, für diese Kliniken zu finden. 

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 

Die im Jahr 2015 erreichte Belegungssteigerung setzte sich auch in den ersten Monaten 
des Jahres 2016 fort. 

Das Krankenhaus wurde durch nach DIN EN ISO erfolgreich re-zertifiziert. Ebenso waren 
die Re-Zertifizierung ĂTeilnahme am Traumanetzwerk" bzw. die erstmalige Zertifizierung 
Ăschmerzfreies Krankenhaus" erfolgreich. 

Das Krankenhaus hat die Förderung von Mitteln aus dem Kommunalen Investitionspro-
gramm (KIP) ¿ber den Trªger in Hºhe von 1,9 Mio. ú f¿r Medizingerªte und 1,6 Mio. ú f¿r 
bauliche Sanierungen beantragt. 

5. Voraussichtliche Entwicklung 

Das DRG-System hat sich etabliert und bietet den Kliniken sowohl Chancen als auch Risi-
ken. In der jährlichen Neubewertung der Bewertungsrelationen ist bereits seit Jahren ein 
Trend zu beobachten, dass Fälle der Grund- und Regelversorgung abgewertet und hoch-
spezialisierte Behandlungen aufgewertet werden. Dies stellt für das Kreiskrankenhaus 
eine zusätzliche Belastung dar, da sich bei gleicher Patientenstruktur die Einnahmen re-
duzieren und auf der anderen Seite die kostenintensive Notfallversorgung nicht adäquat 
abgebildet ist und vergütet wird. 

Die bauliche Zielplanung wurde überarbeitet. Das Kreiskrankenhaus hat einen erheblichen 
baulichen und technischen Investitionsbedarf, den es nicht aus Eigenmitteln bestreiten 
kann. Für die weitere Entwicklung ist es von entscheidender Bedeutung, dass dieser In-
vestitionsstau behoben wird und Mittel im Rahmen der Einzelförderung des Landes sowie 
durch den Träger bereitgestellt werden. 
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Kreiskrankenhaus Alsfeld  
Dienstleistung GmbH (KAD) 

Schwabenröder Str. 81, 36304 Alsfeld 
Tel.:  06631 / 98-0 - Fax: 06631 / 98-1118 
E-Mail:  info@kreiskrankenhaus-alsfeld.de 
Internet: www.kreiskrankenhaus-alsfeld.de 

 
Unternehmenszweck 

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Kran-
kenhäusern und solchen Einrichtungen öffentlichrechtlicher und privatrechtlicher Art, die 
sich insbesondere mit dem Gesundheitswesen, der Wohlfahrtspflege und dem Bildungs-
wesen befassen. 
Diese Dienstleistungen betreffen insbesondere Verpflegungs- und Reinigungsdienste, 
hauswirtschaftliche und technische Dienste, Verwaltungs- und Liegenschaftsverwaltungs-
dienste sowie zentrale Hausdienste und alle artverwandten Nebendienste. 
 
 
Der öffentliche Zweck des Unternehmens 

Dienstleistungen für Einrichtungen des Gesundheitswesens, Deckung des Eigenbedarfes 
des Kreiskrankenhauses 
 
 
Beteiligungsverhältnis des Vogelsbergkreises 

Beteiligung seit:  2000 

Anteile in %: 51 % mittelbare Beteiligung über die Kreiskrankenhaus des Vogels-
bergkreises Alsfeld GmbH 

 
 
Organe des Unternehmens 

Geschäftsführung: Hans-Werner Müller, Dipl.-Verwaltungswirt 

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird unter Verweis auf die Vorschrift des § 286 
Abs. 4 HGB verzichtet. 
 
 
Rechtliche und wirtschaftliche Daten 

Rechtsform:   GmbH 

Gründungsdatum:   2000 

Gesellschaftsvertrag: 19.12.2000, geänderte Fassung vom 29.08.2007 

Handelsregister:  Amtsgericht Gießen, HRB 5363 

Stammkapital:   25.000 ú 

Beteiligungen:  keine 

Gesellschafter:  1. Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld  
  GmbH, zu 51% = 12.750 ú 

2. Gies Dienstleistungen GmbH, zu 49% = 12.250 ú  
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Ausgewählte Kennzahlen 

Anzahl der Mitarbeiter:   121,75 (Vorjahr 111,25)  
 
 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Vogelsbergkreises 

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:    Siehe Lagebericht 

Ertragslage des Unternehmens:    Jahresüberschuss 23.684,05 ú 

Kreditaufnahmen:      keine 

Vom Vogelsbergkreis gewährte Sicherheiten:  keine 

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den 
Vogelsbergkreis und die Auswirkungen auf die    
Haushaltswirtschaft:      Es entsteht eine mittelbare Wirkung 
  indem die KKH GmbH mit rd. 12Tú  

 an dem Gewinn partizipiert, der das  
 Defizit des Krankenhauses in glei-
cher Höhe senkt. 

 
 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen 

Der öffentliche Zweck dieses Tochterunternehmens liegt in der Beschaffung und Sicherung 
des Eigenbedarfes. Dieses Unternehmensziel wird nachhaltig gewährleistet. Die Gesell-
schaft ist zu über 70 % mit Leistungen an den ĂKonzernñ Kreiskrankenhaus ausgelastet. 

Diese Betätigung erwirtschaftet zugleich einen Deckungsbeitrag zu den Kosten des Kran-
kenhausbetriebes von rund 12 TEUR. 

Nach § 121 Abs. 8 HGO ist ein solches Betriebsergebnis ausdrücklich durch den Gesetz-
geber gewünscht. 
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Bilanz des Unternehmens: 
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Gewinn- und Verlustrechnung: 
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Auszug aus dem Lagebericht  

1. Berichterstattung nach § 289 Abs. 1 HGB Geschäftsentwicklung 

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs 

Die Gesellschaft ist als Serviceunternehmen zur Erbringung sogenannter Hotelleistungen 
für das Krankenhaus- und Gesundheitswesen einzuordnen. Sie sieht sich deshalb als Teil 
des Hotel- und Gaststättengewerbes in der Stadt Alsfeld und der angrenzenden Region. 

Die Gesellschaft erbringt an der Adresse Schwabenröder Str. 81 in Alsfeld gegenüber dem 
Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld GmbH und seiner Tochter-
gesellschaften Amandus Pflege- und Dienstleistungsgesellschaft mbH und Gesundheits- 
und Pflegezentrum Alsfeld gGmbH u.a. folgende Dienstleistungen: 

ü Reinigungsleistungen, 
ü Hauswirtschaftliche Leistungen wie die Haus- und Bettenreinigung, Hol- und Bring-

dienste und Stationsdienste, 
ü Pforten, Telefon- und Archivdienste, 
ü Betreuung und Weiterentwicklung der elektronischen Datenverarbeitung, 
ü Patientenverpflegung, 
ü Leistungen der Haustechnik, 
ü Bewirtschaftung des Parkplatzes und der Außenanlage des Krankenhauses und 
ü Leistungen eines medizinischen Schreibdienstes 
ü sowie alle Verwaltungsdienstleistungen. 

Darüber hinaus werden Erlöse durch Catering bei privaten und geschäftlichen Veran-
staltungen, "Essen auf Rädern", aus dem Krankenhausrestaurantbetrieb sowie durch ex-
terne Reinigungs- und Schreibaufträge erzielt. 

Personalkostensteigerungen sind vor allem daraus begründet, dass die Gesellschaft in seinen 
Geschäftsbereichen Personal ersetzt, welches bisher durch die Muttergesellschaft überlassen 
wurde und durch die Steigerung der Löhne um 3% ab 1. Januar 2015. Bei sparsamer und kos-
tenbewusster Wirtschaftsführung konnte im Geschäftsjahr 2015 ein Jahresüberschuss vor Steu-
ern in Hºhe von ú 23.684,05 erzielt werden. 

Wir beurteilen die gegenwärtige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als zur Auf-
rechterhaltung und Ausweitung des Geschäftsbetriebes ausreichend. 

1.3 Hinweise auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 

a) Chancen 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Muttergesellschaft muss diese veranlassen, Ihre Dienst-
leistung dahingehend zu überprüfen, ob Tätigkeiten auch von weniger. qualifiziertem kos-
tengünstigerem Personal erbracht werden können. Hier besteht die Chance für die KAD 
GmbH weitere Arbeitsfelder zu erschließen. 

Durch die Beteiligung eines Dienstleistungsunternehmens (Fa. Gies Dienstleistung GmbH, 
Stadtallendorf) an der Gesellschaft wird die Entwicklung der KAD GmbH weiter am Markt-
geschehen ausgerichtet und Rationalisierungsreserven erschlossen. 

b) Bestandsgefährdende Risiken 

Bestandsgefährdende Risiken für die Gesellschaft liegen in der wirtschaftlichen Situation 
der Muttergesellschaft und den daraus abzuleitenden Maßnahmen zur Herstellung ihrer 
Wirtschaftlichkeit. 
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c) Sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage 

Risiken für die künftige Entwicklung sehen wir weiterhin, wenn auch im Zweck der Gesell-
schaft begründet, vor allem in der Tatsache, dass seit dem Kalenderjahr 2007 konstant 
über 70 % unserer Leistungen gegenüber der Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in 
Alsfeld GmbH und seinen Tochtergesellschaften der Amandus Pflege- und Dienstleistungs-
gesellschaft mbH und der Gesundheits- und Pflegezentrum Alsfeld gGmbH erbracht wer-
den. 

 
Die Entwicklung der KAD ist folglich unmittelbar mit der Entwicklung des Mutterunterneh-
mens und ihrer Tochtergesellschaften bzw. der Bereitschaft derselben verknüpft, die Leis-
tungen der KAD in ausreichendem Umfang nachzufragen. 

Zur Vermeidung von Betriebsverlusten wurden im Geschäftsjahr 2015 Preisanpassungen 
vorgenommen, die zu einem positiven Betriebsergebnis und somit einer angemessenen 
Eigenkapitalverzinsung führten. 

2. Nachtragsbericht gemäß § 289 Abs. 2 Ziff. 1 HGB: 

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht 
eingetreten oder bekannt geworden. 

3. Prognosebericht (§ 289 Abs. 2 Ziff. 2 HGB): 

Wir gehen davon aus, dass sich die Erlöse im Kalenderjahr 2016 nicht wesentlich ändern 
werden. Die Aussage des neuen Geschäftsführers der Muttergesellschaft, die Küche am 
bisherigen Standort weiter betreiben zu lassen, revidiert die Aussage im letzten Prognose-
bericht. In den nächsten beiden Wirtschaftsjahren wird mit ähnlichen Ergebnissen wie in 
2015 gerechnet. 

4. Zweigniederlassungen (§ 289 Abs. 2 Ziff. 4): 

Die Gesellschaft unterhält keine Zweigniederlassungen. 
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AMANDUS Pflege- und Dienstleistungs- 
gesellschaft mbH 

Schwabenröder Str. 81, 36304 Alsfeld 
Tel.: 06631 / 98-0 - Fax: 06631 / 98-1118 
E-Mail:  info@kreiskrankenhaus-alsfeld.de 
Internet: www.kreiskrankenhaus-alsfeld.de 

 
Unternehmenszweck 

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von: 

1. Ambulanten Pflegeleistungen im Sinne des SGB V und SGB XI 
2. Dienstleistungen, im Interesse der sozialen und gesundheitlichen Versorgung der 

Bevölkerung; hierzu gehören insbesondere Essen auf Rädern, Hauswirtschafts-
dienste, beratende Angebote, Transportleistungen, Dienstleistungen aller Art ggü. 
Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Arztpraxen und -zentren, Jugend- und 
Wohlfahrtseinrichtungen 

3. Dienstleistungen, die über den Bereich der sozialen und gesundheitlichen Versor-
gung der Bevölkerung (Punkt 2) hinausgehen, gegenüber Einrichtungen des Vo-
gelsbergkreises und solchen, an denen der Vogelsbergkreis oder eine Stadt oder 
Gemeinde des Vogelsbergkreises beteiligt ist. 

 
 
Der öffentliche Zweck des Unternehmens 

Dienstleistungen für Einrichtungen des Gesundheitswesens, Deckung des Eigenbedarfes 
des Kreiskrankenhauses 
 
 
Beteiligungsverhältnis des Vogelsbergkreises 

Beteiligung seit:  2001 

Anteile in %: 100% mittelbare Beteiligung über der Kreiskrankenhaus des Vogels-
bergkreises Alsfeld GmbH 

 
 
Organe des Unternehmens 

Geschäftsführung:  Bodo Assmus (bis 31.12.2015) 
  Sassan Pur (ab 01.01.2016) 

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird unter Verweis auf die Vorschrift des § 286 
Abs. 4 HGB verzichtet. 
 
 
Rechtliche und wirtschaftliche Daten 

Rechtsform:   GmbH 

Gründungsdatum:   2001 

Gesellschaftsvertrag: 04.12.2001 

Handelsregister:  Amtsgericht Gießen, HRB 5399 

Stammkapital:   25.000 ú  
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Beteiligungen:  keine 

Gesellschafter:   Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises Alsfeld GmbH 
(100%) 

 

 
Ausgewählte Kennzahlen 

Anzahl Mitarbeiter.    52,25 (Vorjahr 48,25) 
 
 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Vogelsbergkreises 

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:    Siehe Lagebericht 

Ertragslage des Unternehmens:    Jahresüberschuss 14.445,36 ú 

Kreditaufnahmen:      keine 

Vom Vogelsbergkreis gewährte Sicherheiten:  keine 

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den 
Vogelsbergkreis und die Auswirkungen auf die 
Haushaltswirtschaft:      haushaltsentlastend in Höhe des 
 erwirtschafteten Überschusses von 
 14.445,36 ú 
 
 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen 

Die Tätigkeitsfelder der AMANDUS GmbH reduzieren sich derzeit auf physiotherapeuti-
sche Leistungen und auf stationäre Kurzzeitpflege.  

Beide Bereiche sind bedarfsgerecht gestaltet und werden mit einem positiven Geschäfts-
ergebnis abgeschlossen. 

Die Anforderungen des § 121 Abs. 8 HGO werden erfüllt. 
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Bilanz des Unternehmens: 
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Gewinn- und Verlustrechnung: 
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Auszug aus dem Lagebericht 

1. Berichterstattung nach § 289 Abs. 1 HGB Geschäftsentwicklung 

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs 

Laut Gesellschaftsvertrag kann die Gesellschaft ambulante Pflegeleistungen i. S. d. SGB V 
und SGB XI sowie Dienstleistungen, die der sozialen und gesundheitlichen Versorgung der 
Bevölkerung dienlich sind, gegenüber Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Arztpra-
xen, Jugend- und Wohlfahrtseinrichtungen und artverwandten Einrichtungen erbringen. 
Darüber hinaus gehende Dienstleistungen gegenüber Einrichtungen des Vogelsbergkreises 
sowie deren Gemeinden sind ebenfalls möglich. 

Die Kurzzeitpflegestation als Betriebsteil von Amandus ist ein strategisches Instrument, das 
es dem Krankenhaus ermöglicht, Patienten unmittelbar nach Abschluss der stationären 
Behandlungsbedürftigkeit zu entlassen und Patienten mit weiterem Betreuungsbedarf eine 
geeignete Pflegeeinrichtung (Kurzzeitpflege) anzubieten. 

Das Ziel einer Mindestbelegung von 85% wurde auch für das Jahr 2015 erreicht und lag für 
das Gesamtjahr bei knapp 91,2%. Mit dieser Belegung wurde an das Vorjahresergebnis 
angeknüpft. Eine weitere Steigerung der Belegung ist als reine Kurzzeitpflegeeinrichtung 
nur sehr schwer zu realisieren. Die Gesamtpflegetage für den Zeitraum 2015 betrugen 
6.817 Pflegetage. Für die Wirtschaftlichkeit ist nicht nur die Belegung ausschlaggebend 
sondern auch die Verteilung innerhalb der Pflegestufen. Das Ergebnis ist in erster Linie auf 
die konsequente Umsetzung des Entlassungsmanagements und einer flexiblen Bettenbele-
gung zurückzuführen. Der Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz in der näheren Umgebung 
tragen ebenfalls zu dieser Entwicklung bei. Die Auslastung der Tagespflege liegt bei 697 
Pflegetagen. Damit liegt die Auslastung unter der des Vorjahres. Fehlende räumliche Alter-
nativen sind ein Grund, dass die Tagespflege nicht ausgebaut werden kann. Hinzu kommt, 
dass die Kostenträger nicht bereit sind, die Platzanzahl von 3 integrierten Tagespflegebet-
ten zu erhöhen. 
Den gesetzlichen Möglichkeiten nach dem Pflegestärkungsgesetz I wurde Rechnung getra-
gen und ab dem 01.05.2015 sowohl für die Kurzzeit- als auch Tagespflege Leistungen nach 
§ 87b SGB XI angeboten. Dadurch konnte ein Teil der Personalkosten refinanziert werden. 

Zum 01.09.2015 wurden die Pflegesätze einschließlich Unterkunft/Verpflegung um 5,50% 
pauschal angehoben, für die Tagespflege zum 01.07.2015. 

Für das Jahr 2015 konnte somit eine Kostendeckung der Kurzzeitpflege erreicht werden. 
Im Weiteren besteht von der Amandus Pflege- und Dienstleistungsgesellschaft ein Dienst-
leistungsvertrag mit dem Krankenhaus zum Betreiben eines Ambulanten OP-Zentrums. 

Die vor vier Jahren erfolgte Auslagerung der Physikalischen Therapie der Kreiskran-
kenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld GmbH in die Amandus Pflege- und Dienst-
leistungsgesellschaft hat sich bewährt. Mit diesem Schritt wurde die Praxis in die Lage ver-
setzt, flexibler auf die Bedürfnisse des Marktes einzugehen, eigenes Personal einzustellen 
und mit den Krankenkassen entsprechend den Landesvereinbarungen ohne Abschlag ab-
zurechnen. 

Für die bei stationären Patienten erforderlichen physiotherapeutischen Leistungen wurde 
mit dem Krankenhaus ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. 

Das Aktivzentrum hat sich ebenfalls ausgeweitet und bietet neben eigenen Präventionskur-
sen auch Kurse zur betrieblichen Gesundheitsförderung in verschiedenen Alsfelder Firmen 
an. Mit dem TV-Alsfeld wurde einen Kooperationsvertrag für Reha-Sportkurse abgeschlos-
sen. 

Das Geschªftsergebnis schlieÇt mit einem Gewinn in Hºhe von ú 14.445,36 ab (Vorjahr: 
Gewinn von ú 20.731,35).  
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1.2 Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft  

a) Vermögenslage 

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen beläuft sich auf 7,27 %. 

Die Eigenkapitalausstattung beläuft sich zum 31.12.2015 auf ú 92.745,19. Die Eigenkapi-
talquote beträgt 31,66 %. 

Das Anlagevermögen ist in vollem Umfang durch Eigenkapital finanziert. 

b) Finanzlage 

Die Gesellschaft verfügt über eine ausreichende Liquidität. Die Eigenkapitalausstattung ist 
angemessen. 

1.3  Hinweise auf die Risiken der künftigen Entwicklung 

a)  Bestandsgefährdende Risiken 

Ein bestandsgefährdendes Risiko wird aufgrund der seit einigen Geschäftsjahren zu be-
obachtenden Konsolidierung des Unternehmens zurzeit nicht gesehen. 

b) Sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage 

Risiken für die künftige Entwicklung sind vor allem in der geringen Größe der Kurzzeitpflege 
sowie der Abhängigkeit der Gesellschaft vom Krankenhaus zu sehen. Durch die Hinzu-
nahme der Physiotherapiepraxis wird sich die Vermögens- Finanz-und Ertragslage weiter 
stabilisieren. Für 2016 und 2017 wird wieder mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. 

1.4 Hinweise auf die Chancen der künftigen Entwicklung 

Der Betrieb einer Pflegeeinrichtung ist insbesondere aufgrund der demografischen Entwick-
lung unserer Gesellschaft zukunftsfähig. Die Einrichtung fügt sich auch gut in die strategi-
schen Überlegungen eines Krankenhauses ein. 

 
Es kommt sehr häufig zu Entlassungen aus dem Krankenhaus mit direkter Einweisung in 
die Kurzzeitpflege. Das wird von den Betroffenen und deren Angehörigen positiv vermerkt, 
wodurch auch die Akzeptanz des Krankenhauses gesteigert wird. Nur die Synergieeffekte 
zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft ermöglichen es überhaupt, eine so kleine Kurz-
zeitpflegeeinrichtung zu betreiben. Um auch zukünftig ein solches Angebot wirtschaftlich 
vorhalten zu können, ist es erforderlich die Pflegeeinrichtung konzeptionell weiterzuentwi-
ckeln und auch mittelfristig zu erweitern. 

Mit der Inbetriebnahme einer eigenständigen Praxis für Physiotherapie baute die Ge-
sellschaft einen weiteren Betriebszweig auf. In dieser Praxis werden zum einen ambulante 
Patienten versorgt und zum anderen per Dienstleistungsvertrag auch die physikalischen 
Leistungen für die stationären Patienten des Krankenhauses erbracht. Die Anfangsverluste 
des Gründungsjahres sind zwischenzeitlich ausgeglichen und dieser Betriebszweig entwi-
ckelt sich positiv. 
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Gesundheit- und Pflegezentrum 
Alsfeld gemeinnützige gGmbH (GuPA) 

Schwabenröder Str. 81, 36304 Alsfeld 
Tel.:   06631 / 98-0 - Fax: 06631 / 98-1118 
E-Mail:  info@kreiskrankenhaus-alsfeld.de 
Internet: www.kreiskrankenhaus-alsfeld.de 

 
Unternehmenszweck 

Die Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke, insbesondere die Förderung des 
öffentlichen Gesundheitswesens im Rahmen einer möglichst optimalen ambulanten Ver-
sorgung der Bevölkerung. 

Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb Medizinischer 
Versorgungszentren, durch die Pflege, die Betreuung und Aufnahme von hilfsbedürftigen 
Personen im Sinne der §§ 53, 66 AO sowie durch Kooperationen mit anderen Einrichtun-
gen und/oder Personen im Gesundheitswesen, soweit diese ebenfalls diesen Satzungs-
zweck verfolgen. 
 
 
Der öffentliche Zweck des Unternehmens 

Dienstleistungen für Einrichtungen des Gesundheitswesens, Deckung des Eigenbedarfes 
des Kreiskrankenhauses 
 
 
Beteiligungsverhältnis des Vogelsbergkreises 

Beteiligung seit:  2011 

Anteile in %: 100% mittelbare Beteiligung über die Kreiskrankenhaus des Vogels-
bergkreises Alsfeld GmbH 

 
 
Organe des Unternehmens 

Geschäftsführung:  Bodo Assmus (bis 31.12.2015) 
  Sassan Pur (ab 01.01.2016) 

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird unter Verweis auf die Vorschrift des § 286 
Abs. 4 HGB verzichtet. 
 
 
Rechtliche und wirtschaftliche Daten 

Rechtsform:   gGmbH 

Gründungsdatum:   2011 

Gesellschaftsvertrag: 29.09.2011 

Handelsregister:  Amtsgericht Gießen, HRB 7618 

Stammkapital:   25.000 ú 

Beteiligungen:  keine 

Gesellschafter:   Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises Alsfeld GmbH 
(100%)  
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Ausgewählte Kennzahlen 

Anzahl Mitarbeiter:    49,66 (Vorjahr 46,25) 
 
 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Vogelsbergkreises 

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:    Siehe Lagebericht 

Ertragslage des Unternehmens:    Jahresüberschuss 326.844,16 ú 

Kreditaufnahmen:      keine 

Vom Vogelsbergkreis gewährte Sicherheiten:  keine 

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den 
Vogelsbergkreis und die Auswirkungen auf die  
Haushaltswirtschaft: Die Tochtergesellschaft GuPA
 leistet mit ihrem Jahresüberschuss  

 in Höhe von rd. 327 Tú einen deut-
lichen Beitrag zur Defizitsenkung 
des Kreiskrankenhauses 

 
 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen 

Durch die Integration der Sozialstation wird der öffentliche Bedarf an häuslicher Pflege im 
Geschäftsgebiet der GuPA erfüllt. 

Das Vorhalten qualifizierter ärztlicher Versorgungsangebote in den Fachrichtungen Innere 
Medizin/Onkologie und Chirurgie stellt einen wichtigen Baustein zur regionalen Kran-
kenversorgung dar. 

Der Unternehmensbereich arbeitet erfolgreich mit anerkannt guten Ergebnissen. 
  



      
 

Seite 47 

 
Bilanz des Unternehmens: 
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Gewinn- und Verlustrechnung: 
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Auszug aus dem Lagebericht 

1. Berichterstattung nach § 289 Abs. 1 HGB Geschäftsentwicklung  

1.1  Darstellung des Geschäftsverlaufs 

Die Gesundheits- und Pflegezentrum gemeinnützige GmbH wurde am 29.09.2011 als 
100%ige Tochter der Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld GmbH gegründet. 

Laut Gesellschaftsvertrag kann die Gesellschaft ambulante und stationäre Pflegeleistungen 
i.S.d. SGB V und SGB XI erbringen und an der vertragsärztlichen Versorgung als Medizini-
sches Versorgungszentrum i.S.d. § 95 SGB V teilnehmen. 

Ab 01.01.2012 hat das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Gesellschaft die Zu-
lassung erhalten und mit einer internistischen und einer chirurgischen Praxis die Tätigkeit 
aufgenommen. 

Ebenfalls zum 01.01.2012 hat die Gesellschaft die Sozialstation von der Muttergesellschaft 
übernommen. Der zum 01.01.2012 vollzogene Trägerwechsel vom Krankenhaus in eine 
eigenständige Gesellschaft hatte keine nachteiligen Einflüsse auf die Sozialstation. Die 
neuen Versorgungsverträge wurden auf Grundlage der alten Verträge ausgestellt und be-
willigt. 

Die Nachfrage nach den Leistungen der ambulanten Pflege ist sehr stabil. Der wirt-
schaftliche Erfolg der Sozialstation hängt im Wesentlichen davon ab, ob es gelingt, genü-
gend qualifizierte Pflegekräfte zu gewinnen. Schon jetzt ist es zeitweise schwierig, dass alle 
Anfragen nach ambulanter Pflege bedient werden können. Um den zukünftigen Anforde-
rungen des Marktes gerecht zu werden, wird stark auf die Ausbildung eigener Pflegekräfte 
gesetzt. 

In Alsfeld wurde durch Privatinitiative mit konzeptioneller Unterstützung der Sozialstation 
eine ambulante Wohngemeinschaft mit 7 Mitgliedern gegründet, die zwischenzeitlich durch 
die Heimaufsicht als ambulante Wohngemeinschaft im Sinne des SGB XI anerkannt wurde. 
Das Pflegestärkungsgesetz unterstützt diese neue Wohnform finanziell, damit aus diesen 
Mitteln eine Präsenzkraft angestellt werden kann. Diese Präsenzkraft sowie die ambulanten 
Pflege werden derzeit von der Sozialstation gestellt. 

Zum 1.1.2015 konnte das MVZ um den Fachbereich der Rheumatologie und zum 1.4.2015 
um den Fachbereich Orthopädie erweitert werden. 

1.2 Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft 

a) Vermögenslage 

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen beläuft sich auf 19,68%. 

Die Eigenkapitalausstattung belªuft sich zum 31.12.2015 auf Tú 785. Die Eigenkapitalquote 
beträgt 56,49 %. 

Das Anlagevermögen ist in vollem Umfang durch Eigenkapital finanziert. 

b) Finanzlage 

Die Gesellschaft verfügt über eine ausreichende Liquidität. Die Eigenkapitalausstattung ist 
sehr gut. 
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1.3 Hinweise auf die Risiken der künftigen Entwicklung 

a) Bestandsgefährdende Risiken 

Ein bestandsgefährdendes Risiko wird zurzeit nicht gesehen. 

b) Sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage 

Besondere Risiken für die künftige Entwicklung sind zurzeit nicht zu sehen. Durch die 
Übernahme der in dieser Region etablierten Sozialstation hat die Gesellschaft ein gutes 
Standbein. Für die Jahre 2016 und für 2017 werden weiterhin positive Jahresergebnisse 
prognostiziert. Hierzu trägt auch das zum 01.01.2015 in Kraft getretene Pflegestärkungsge-
setz bei, da die Sachleistungsbeträge angestiegen sind und jeder Pflegebedürftige An-
spruch auf zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 45 b hat. 

1.4 Hinweise auf die Chancen der künftigen Entwicklung 

Der Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes ist insbesondere aufgrund der demogra-
fischen Entwicklung zukunftsfähig. Auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen durch das 
Pflegestärkungsgesetz II weisen in diese Richtung. Einschränkend muss allerdings darauf 
hingewiesen werden, dass der Arbeitsmarkt nicht mehr genügend qualifiziertes Personal zu 
Verfügung stellen kann und immer mehr Anbieter sowohl aus dem stationären und ambu-
lanten Bereich auf die wenigen personellen Ressourcen zugreifen. Eine weitere Einschrän-
kung ist die Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft. So sind mittlerweile über 60% der 
Beschäftigten über 50 Jahre alt. Hier gilt es zukunftsweisende Lösungsmöglichkeiten zu 
entwickeln. 

Weiterhin wird der Betrieb eines MVZ mit den Fachrichtungen Innere Medizin / Onkologie 
und Chirurgie als zukunftsfähig angesehen. Es leistet einen wichtigen Beitrag, um die fach-
ärztliche ambulante Betreuung der Region sicherzustellen. 
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Neue Arbeit Vogelsberg gGmbH 
Kirchlich-kommunale Gesellschaft 
für berufliche Integration 

Altenburger Str. 40, 36304 Alsfeld 
Tel.:   06631 / 9641-0 ï Fax: 06631 / 9641-41 
E-Mail:  info@neue-arbeit-vb.de 
Internet: www.neue-arbeit-vb.de 

 
Unternehmenszweck 

Qualifizierte Beschäftigung sowie berufliche und persönliche Aus-, Fort- und Weiterbildung 
mit dem Ziel der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung ins Erwerbsleben von Langzeit-
arbeitslosen, Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung und sonstigen schwer 
vermittelbaren Arbeitslosen, insbesondere Empfängern von Sozial- und Jugendhilfe im Vo-
gelsbergkreis. 

Betriebsgrundlage ist die Teilnahme an öffentlich geförderten Maßnahmen. 
 
 
Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen 

Zweck der Gesellschaft ist die allgemeine und berufsbezogene Volksbildung sowie die 
Wohlfahrtspflege für die genannten Personen mit dem Ziel, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass ihnen die Sicherung ihrer Existenz aus eigener Kraft möglich wird. Die Ge-
sellschaft wird damit in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe im Sinne der Dia-
konie als Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche tätig. 
 
 
Beteiligungsverhältnis des Vogelsbergkreises 

Beteiligung seit: 1999 

Anteile in %:   40 % 

§ 121 HGO - Wirtschaftliche Betätigung: 

Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf die Bereiche berufliche Bildung und In-
tegration und Sozialwesen. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, 
mildtªtige und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnittes ĂSteuerbeg¿nstigte Zweckeñ der 
Abgabenordnung. Die Beteiligung unterliegt damit nicht den Beschränkungen des § 121 
Abs. 1 HGO. 
 
 
Organe des Unternehmens 

Aufsichtsrat: 

Landrat Manfred Görig - Vorsitzender  Otto Bäuscher 

Rosemarie Müller Horst Schopbach 

Werner Weber  

 
Geschäftsführung:   Karina Lindner, Betriebswirtin 
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Rechtliche und wirtschaftliche Daten 

Rechtsform:    gGmbH 

Gründungsdatum:   26.01.1999 

Gesellschaftsvertrag: 26.01.1999 

Handelsregister:   Gießen, HRB 5161 

Stammkapital:   127.822,97 ú 

Beteiligungen:  Neue Dienste Vogelsberg NDV GmbH, Alsfeld ï 100 % 
 
 
Gesellschafter und Stammeinlagen: 

 ú in % 

Vogelsbergkreis, Lauterbach 51.129,18 40 

VAU Verbund für Ausbildung und Umwelt e.V., 
Alsfeld 

25.564,59 20 

Dekanat Alsfeld 12.782,30 10 

Dekanat Homberg/Ohm 12.782,30 10 

Dekanat Vogelsberg 12.782,30 10 

Dekanat Schotten 12.782,30 10 

 127.822,97 100,0 

 
 
Ausgewählte Kennzahlen 

Anzahl der Mitarbeiter: 96 (Jahresdurchschnitt), davon 29 in einem sozialpädagogisch 
betreuten Arbeitsverhältnis (Vorjahr 88) 

 
 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Vogelsbergkreises 

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:    Siehe Lagebericht 

Ertragslage des Unternehmens:    Jahresfehlbetrag  134.618,90 ú 

Vom Vogelsbergkreis gewährte Kredite:   keine 

Vom Vogelsbergkreis gewährte Sicherheiten:  keine 

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den  
Vogelsbergkreis und die Auswirkungen auf die  
Haushaltswirtschaft:      keine 
 
 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen 

Begründung: 

Es handelt sich um eine gemeinnützige GmbH auf dem Gebiet Bildungs- und Sozialwesen, 
die ihren Gesellschaftszweck nachhaltig erfüllt. 
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Bilanz des Unternehmens: 
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Gewinn- und Verlustrechnung: 
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Auszug aus dem Lagebericht 

1.  Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage der Gesellschaft 

1.1  Allgemeine Ausführungen zu gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
Entwicklungen in der Branche sowie Darstellung der eigenen Geschäftstätig-
keit 

Die sich in den Vorjahren abzeichnende Entwicklung der Rahmenbedingungen dauerte 
weiter an. Auch im Geschäftsjahr 2015 war keine Entspannung zu verzeichnen. Die weiter 
sinkende Arbeitslosenquote des Vogelsbergkreises sowie die Reduzierung von Qualifizie-
rungs- und Fördermaßnahmen für benachteiligte Personengruppen erschwerte die Arbeit 
und stellt weiterhin die Verwirklichung der Satzungsziele in Frage. 

Die Verlagerung des Arbeitsschwerpunktes von ĂAngeleitete Beschªftigung" - zur Ăaufsu-
chenden Arbeit" zur Aktivierung setzte sich im Geschäftsjahr fort. Inhalt der im Geschäfts-
jahr durchgeführten Projekte und Maßnahmen war erneut die Aktivierung, Motivation durch 
Einzelbetreuung - jedoch ohne jegliche fachliche Fähigkeits- oder Kompetenzfeststellung. 
Ob die jahrelang gut funktionierende Symbiose von qualitativ intensiver, hochwertiger So-
zialarbeit und ausgeprägter Vermittlung von Fachkenntnissen auf Meisterniveau in den 
verschiedenen Bereichen in Zukunft wieder gefragt sein wird, hängt von der Entwicklung 
auf dem Arbeitskräftemarkt, aber auch von Entscheidungen auf politischer Ebene ab. 

Bereits im Lagebericht 2013 und ebenfalls im Lagebericht 2014 wurde auf die Notwendig-
keit einer Umstrukturierung und somit überlebensfähiger Anpassung an die sich massiv 
geänderten Rahmenbedingungen hingewiesen. 

Die in 2014 formulierte Zielsetzung war der Ausgleich des strukturellen Defizites im Kern-
geschäft durch externe Aufträge. Ein Ausgleich konnte im Geschäftsjahr nicht erreicht wer-
den, aber wohl eine deutliche Steigerung der Erlöse und Senkung der Kosten. Die im letz-
ten Quartal angestoßenen Prozesse wirkten sich - entgegen der allgemeinen Erwartung - 
erst im 2. Quartal 2015 aus.  

Der vollzogene Wechsel der Geschäftsleitung im letzten Quartal 2014  wurde im Laufe des 
Geschäftsjahres von nicht vorhersehbaren Schwierigkeiten begleitet, die in manchen Ar-
beitsbereichen zu einer erheblichen Verlangsamung des Umstrukturierungsprozesses führ-
ten. In gleichem Maße ergaben sich Konflikte, die kurzfristig auf Grund der Rahmenbedin-
gungen nicht lösbar sein werden. 

An anderen Stellen wurde weiterhin konzentriert, zielorientiert und engagiert an der Einfüh-
rung von neuen Arbeitsprozessen sowie neuen notwendigen Dokumentationsmethoden 
gearbeitet. 

Es wurden im Geschäftsjahr 2015 mehrere Maßnahmen durchgeführt: 

Arbeitsmarktbudget - 25 Plätze, C-Model1/50plus - 60 Plätze, Motiviert in Arbeit (MIA): - 12 
Plätze, Aufsuchen, Beraten, Coachen - 30 Plätze, AZAV-Maßnahmen liefen mit einer ge-
ringen Beteiligung zum Ende des Geschäftsjahres aus. 

Die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, zum Beispiel die Übertragung der Kernkompetenz 
- berufliche Kenntnisfeststellung und mögliche berufliche Integration auf die neue Zielgrup-
pe der Flüchtlinge - scheiterte an nicht vorhandenen Fördermitteln auf Bundes- und Lan-
desebene sowie auf kommunaler Ebene. 

Das Personal setzte sich zusammen aus: 

28 Fachanleitern, Sozialpädagogen und Verwaltungsmitarbeitern, 39 Mitarbeitern und 6 
Auszubildenden.  
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Von den 6 Auszubildenden bestanden 3 die Abschlussprüfung. 2 Auszubildende wurden 
aufgrund ihrer Leistungen in ein drittes Ausbildungsjahr übernommen. 
Von den 95 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren im Durchschnitt 39 in Vollzeit, 
56 in Teilzeit, davon sind 41 männlich und 54 weiblich. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die sich stetig verändernden Rahmenbedingungen 
und die Erfüllung der Satzungszwecke sowie die Notwendigkeit der Erlöserzielung durch 
die Fachbereiche auch zukünftig entgegenstehen. 

1.2  Darstellung der Vermögens- Finanz- und Ertragslage 

Die vorgenannten Erläuterungen begründen das negative Betriebsergebnis, das zudem 
immer noch ein Resultat aus Entscheidungen der Vorjahre ist, wie die Annahme von nicht 
kostendeckenden Aufträgen sowie Maßnahmen, deren Abrechnung Teilnehmer basiert 
stattfand. 

2. Prognose - Chancen und Risiken 

Die Qualitätssteigerung im Bereich der Dienstleistungen und Zielerreichung bei den Maß-
nahmen sind wegen deutlicher Verbesserung immer noch als Chance zu sehen. Die Stei-
gerung der Erlöse ist jedoch auch äußeren Rahmenbedingungen geschuldet und kann nur 
im Kontext mit den Grundsätzen einer Non-Profit-Beschäftigungsgesellschaft passieren. 

Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit des Integrationsbetriebes zur Ausgliederung von Ab-
teilungen zur Teilnahme am freien Markt gestaltete sich im Geschäftsjahr 2015 so schwie-
rig, dass eine Weiterführung wohl nicht stattfinden wird. 

Das im letzten Jahr als große Chance eingestufte Thema ĂAsyl" lieÇ sich f¿r das Ge-
schäftsjahr leider noch nicht realisieren, da keine finanziellen Mittel zur Umsetzung ver-
schiedener, vorgelegter Konzepte zur Verfügung standen. Hier wurde einmal mehr deut-
lich, dass sich unsere Gesellschaft in Abhängigkeit von politischen Entwicklungen und Ent-
scheidungen befindet, dennoch sehen wir hier nach wie vor eine Chance, das vorhandene 
Know how bei der Integration von Asylbewerbern und Migranten einzubringen. 

Wie bereits im Bericht 2014 angedeutet: Das größte Risiko ist nach wie vor, dass eine 
Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft, die einem gesellschaftlichem Ziele dient, 
nicht ohne Zuschüsse wirtschaftlich existieren kann. 
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Zweckverband Oberhessische 
Versorgungsbetriebe (ZOV) 

Hanauer Str. 9-13, 61169 Friedberg 
Tel.:   06031 / 82-0 - Fax: 06031 / 82-1306 
E-Mail:  info@zov.de 
Internet: www.zov.de 

 

Unternehmenszweck 

Versorgung der Bevölkerung des Verbandsgebietes und benachbarter Gebiete mit elektri-
scher Energie und Wasser und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs; För-
derung gemeinnütziger Bestrebungen des oberhessischen Raums. 
 
 
Die Geschäftsfelder des ZOV 

Der ZOV hat sich zum Ziel gesetzt, Aufgaben der Wasserversorgung sowie der Abwasser-
beseitigung aus kommunaler Hand zu übernehmen. Hierzu wurde ein gleichermaßen an-
spruchs- wie verantwortungsvolles Contracting-Modell entwickelt.  

Sehr umfangreich sind die Bemühungen des ZOV auch auf dem Gebiet des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV).  

Durch eine Bündelung von Interessen und Maßnahmen ist es gelungen, den Bus- und 
Schienenverkehr in der Region weitgehend zu optimieren; zum Nutzen der Bürger und 
Kunden, die auch in Zukunft vom Angebot eines umfangreichen und bezahlbaren Nahver-
kehrsangebotes profitieren sollen. Die administrative Betreuung auf dem Sektor der öffent-
lichen Nahverkehrsplanung wird im Verbandsgebiet durch den ZOV gewährleistet. Es wer-
den verkehrspolitische Grundsatzentscheidungen vorbereitet und wichtige Weichenstellun-
gen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vorgenommen. Die praktische 
Durchführung des öffentlichen Nahverkehrs wird durch die Verkehrsgesellschaft Oberhes-
sen mbH (VGO) organisiert.  

Nach wie vor steht die Umsetzung des regionalen Nahverkehrskonzeptes dabei in der Trä-
gerschaft der OVVG (Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH).  
 
 
Beteiligungsverhältnis des Vogelsbergkreises 

Beteiligung seit:  1972 

Anteile in %:   32,1 % 
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Die Konzernstruktur des ZOV 
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Verbandsgebiet und Mitglieder 

Im ZOV, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft mit Sitz in Friedberg (Hessen), 
haben sich die nachfolgend genannten Mitglieder zur gemeinsamen Wahrnehmung von 

Aufgaben der Daseinsvorsorge zusammengeschlossen: 
 

Landkreis Gießen Vogelsbergkreis Wetteraukreis 

   

Die Vermögens- und Stimmanteile verteilen sich wie folgt: 

Landkreis Vermögensanteile  Stimmenverteilung 

Landkreis Gießen 16,2 % 8 Stimmen 
Vogelsbergkreis 32,1 % 16 Stimmen 
Wetteraukreis 51,7 % 20 Stimmen 

Gesamt 100,0 % 44 Stimmen 
 
 
Verbandsvorstand: 

Karl-Heinz Schneider - Verbandsvorsitzender Dr. Christiane Schmahl 
Claus Spandau - stellv. Vorsitzender Eva Goldbach 
Joachim Arnold Silvia Lübbers 
Manfred Görig Ottmar Lich 
Anita Schneider Walter Pöllmann 
Hans-Jürgen Herbst Hans-Jürgen Schäfer 

 
Sitzungsgelder 22.500,00 ú 
Fahrtkostenerstattung 4.770,50 ú 
Verdienstausfallentschädigung 2.475,00 ú 
 
 
Verbandsversammlung: 

Vogelsbergkreis 

Swen Bastian Lothar Bott Manfred Dickert 

Dr. Hans Heuser Elisabeth Hillebrand Gerhard Immel 

Margret Jöckel Friedel Kopp Ulrich Künz 

Rudolf Marek Uwe Meyer 
Dr. Udo Ornik - 

stellv. Vorsitzender 

Dietmar Schnell Gabriele Szepanski Matthias Weitzel 

Kurt Wiegel   
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Landkreis Gießen 

Heike Habermann Elke Högy Matthias Körner 

Dr. Ulrich Lenz Karl-Heinz Schäfer Günther Semmler 

Dr. Sven Simon Alexander Wright  

 
 

Wetteraukreis 

Rosa Maria Bey ï 
Vorsitzende 

Marion Götz Gerd Gries 

Christine Jäger Alexander Kartmann Michael Keller 

Adolf Ludwig Stefan Lux Rainer Michel 

Brigitta Nell-Düvel Wolfgang Patzak Kristina Paulenz 

Guido Rahn Karl-Peter Schäfer Marcus Stadler 

Oliver von Massow Gerhard Weber Christian Weiße 

Almut Wilser Bernd Witzel  

 
 
Für Vergütungen an Mitglieder der Verbandsversammlung wurden gezahlt 67.760,00 ú 
Für Verdienstausfallentschädigungen sind entstanden 3.815,00 ú 
Fahrtkostenerstattungen wurden insgesamt geleistet in Höhe von  15.673,84 ú 

Den Fraktionen im ZOV wurden insgesamt Haushaltsmittel gewährt von  5.475,20 ú 

An sonstigen Kosten für Gremien (Hotel, Bewirtung, Transfers, im Rahmen von Klausurta-
gungen fielen 9.625,95 ú an. 
 
 
Ausschüsse der Verbandsversammlung: 

Die Verbandsversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse und zur fachlichen Un-
terstützung ihrer Parlamentsarbeit folgende Ausschüsse gebildet: 

Hauptausschuss Verkehrsausschuss Umweltausschuss 

Kristina Paulenz ï 
Vorsitzende 

Karl-Peter Schäfer ï 
Vorsitzender 

Dr. Udo Ornik ï 
Vorsitzender 

Lothar Bott ï 
stellv. Vorsitzender 

Sven Bastian ï 
stellv. Vorsitzender 

Dr. Sven Simon ï 
stellv. Vorsitzender 

Manfred Dickert Manfred Dickert Manfred Dickert 

Gerd Gries Dr. Hans Heuser Elisabeth Hillebrand 

Alexander Kartmann Gerhard Immel Elke Högy 

Dr. Ulrich Lenz Christine Jäger Margret Jöckel 

Stefan Lux Michael Keller Adolf Ludwig 

Uwe Meyer Matthias Körner Oliver von Massow 

Brigitta Nell-Düvel Rainer Michel Rainer Michel 

Karl-Heinz Schäfer Guido Rahn Bernd Witzel 

Marcus Stadler Günther Semmler Kurt Wiegel 

Matthias Weitzel Alexander Wright Almut Wilser 
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Geschäftsführung:  Rainer Schwarz, Dipl.-Finanzwirt 
    Rolf Gnadl, Dipl.-Verwaltungswirt 

Die beiden Geschäftsführer des ZOV üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
 
 
Rechtliche und wirtschaftliche Daten 

Rechtsform:    Zweckverband 

Gründungsdatum:   1972 

Satzung:   16.12.1994 (letzte Änderung vom 13.12.2013) 

Stammkapital:   133.911.686,55 ú 

Beteiligungen: Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft  mbH 
(OVVG), Friedberg/Hessen 100 % 

 
 
Ausgewählte Kennzahlen 

Anzahl der Mitarbeiter:  3 (Jahresdurchschnitt) 
 
 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Vogelsbergkreises 

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:   Siehe Lagebericht 

Ertragslage des Unternehmens:    Jahresüberschuss 3.243.712,75 ú 

Kreditaufnahme durch den Vogelsbergkreis:  keine 

Vom Vogelsbergkreis gewährte Sicherheiten:  keine 

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den 
Vogelsbergkreis und die Auswirkungen auf die  
Haushaltswirtschaft: Dividendenzahlung des ZOV i.H.v. 
 904.606,21 ú für 2015 
 
 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen 

Der ZOV erfüllt seine Aufgaben satzungsgemäß, zeitnah und umfassend. 
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Bilanz des Unternehmens:  
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Gewinn- und Verlustrechnung: 

 
  



  
 

Seite 65 

 
Auszug aus dem Lagebericht 

1. Grundlagen des Verbandes 

Satzungsgemäße Aufgabe des Verbandes ist, die Bevölkerung des Verbandsgebietes und 
benachbarter Gebiete mit Energie, Wasser, Telekommunikations- und Rundfunkdiensten 
sowie verwandten Diensten zu versorgen und den öffentlichen Personennahverkehr durch-
zuführen. Er ist berechtigt, Entsorgungsaufgaben zu übernehmen, soweit die Verbands-
mitglieder ihm diese übertragen. Hierzu bedient er sich der Oberhessische Versorgungs- 
und Verkehrsgesellschaft mbH (OVVG) und der Oberhessische Versorgungsbetriebe Akti-
engesellschaft (OVAG). Darüber hinaus hat er gemeinnützige Bestrebungen für den ober-
hessischen Raum zu fördern, soweit dadurch die anderen bereits genannten Aufgaben 
nicht gefährdet sind. 

Seit dem 1. Januar 2004 sind auf die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes Ober-
hessische Versorgungsbetriebe (ZOV) die Vorschriften über Eigenbetriebe sinngemäß an-
zuwenden. Damit ist der ZOV nach § 26 EigBGes Hessen verpflichtet, einen Lagebericht 
aufzustellen. 

Die wesentlichen Steuerungsgrößen der Gesellschaft sind die Umsatzerlöse, der Jahres-
überschuss und die Investitionen, die auch durch die Berichterstattung an Anteilseigner 
regelmäßig überwacht werden, wobei die Planzahlen aus dem Wirtschaftsplan entnommen 
sind. 

Diensten zu versorgen und den öffentlichen Personennahverkehr durchzuführen. 

2. Wirtschaftsbericht 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

 Im Jahr 2015 prägte ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum die konjunkturelle Lage 
in Deutschland. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahresdurchschnitt 
2015 um 1,7% höher als im Vorjahr und lag damit über dem Durchschnittswert der letzten 
zehn Jahre (+1,3%).  

Der Staatssektor (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen) beendete das 
Jahr nach vorlªufigen Berechnungen mit einem Finanzierungs¿berschuss von 16,4 Mrd. ú 
und setzte somit seinen Konsolidierungskurs fort. Gemessen am BIP in jeweiligen Preisen 
errechnet sich für den Staat im Jahr 2015 eine Überschussquote von 0,5%.  

[Quelle: Statistisches Bundesamt Pressemitteilung vom 14. Januar 2016] 

Unternehmensentwicklung nach den Sparten des ZOV 

Verwaltung: Die Verwaltung des ZOV umfasst die Koordination der Verbandsorgane, die 
allgemeine Verwaltung sowie die Vermögensverwaltung. Wesentlich für das Jahresergeb-
nis des Verbandes war auch im Jahr 2015 die in der Sparte Vermögensverwaltung verein-
nahmte Ausschüttung der OVVG von rund 4,6 Mio. ú. Der Beteiligungsprozentsatz an der 
Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen GmbH wurde im Zuge einer Kapital-
erhºhung um 10 Mio. ú auf rund 31% reduziert, da sich der ZOV nur mit 3 Mio. ú beteiligte.  

Verkehr: Der Bereich Verkehr führt die ihm durch die EU-Verordnung 1370/07 und das 
Hessische ÖPNV-Gesetz zugeordneten Aufgaben durch. ZOV-Verkehr ist demnach zu-
ständige Behörde für die Begründung von gemeinwirtschaftlichen Pflichten für den lokalen 
Linienverkehr im Verbandsgebiet sowie die Gewährung von ausschließlichen Rechten und/ 
oder finanziellen Ausgleichsleistungen für die Erfüllung dieser Pflichten. In 2015 wurden als 
Aufgabenträger Ausschreibungen für auslaufende Konzessionen für sieben Linienbündel 
vorgenommen und noch im Berichtsjahr drei öffentliche Dienstleistungsaufträge erteilt.   
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Der konzerneigene Dienstleister VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (VGO) ist bis 
Ende 2018 mit der Durchführung und Finanzierung des lokalen Busverkehrs im Verbands-
gebiet betraut. Gemäß aktueller verbindlicher Auskunft scheint die Einbeziehung der Erträ-
ge und Aufwendungen der VGO in den ertragsteuerlichen Querverbund der OVVG unprob-
lematisch. 

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage  

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des ZOV im Berichtsjahr ist als ausgeglichen zu 
bezeichnen. Das Jahresergebnis des ZOV wird wesentlich durch das Ergebnis der Sparte 
ZOV-Verkehr sowie die Ausschüttung der OVVG geprägt.  

Die Bilanzsumme stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Mio. ú auf 175,9 Mio. ú an. Der 
Bestand an Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen verminderte sich 
durch den Verkauf von zwei Teichkläranlagen an den avoh bzw. abschreibungsbedingt von 
37,9 Mio. ú um 2,2 Mio. ú auf 35,7 Mio. ú. 

Der Ausweis der Finanzanlagen betrifft die Beteiligung an der OVVG i. H. v. 133,4 Mio. ú 
sowie Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen mbH i. H. v. 3,4 Mio. ú, bei der in 
2015 durch Teilnahme an einer Kapitalerhºhung 3,0 Mio. ú hinzukamen. 

Die Forderungen und sonstige Vermºgensgegenstªnde gingen um 0,1 Mio. ú auf 1,7 Mio. 
ú zur¿ck. Der Bestand an fl¿ssigen Mitteln erhºhte sich von 655 Tú im Vorjahr auf 1.735 
Tú.  

Das Eigenkapital des ZOV stieg um 413 Tú auf 137.173 Tú. Die f¿r Investitionen in den 
Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gewährten Zuschüsse und Beiträ-
ge hatten zum Bilanzstichtag noch einen Restbuchwert von 9.569 Tú (Vorjahr 10.269 Tú), 
wobei der Zuf¿hrung von 30 Tú eine zeitanteilige Auflºsung von 274 Tú und eine ¦bertra-
gung von 456 Tú in 2015 gegen¿ber stand. 

Zusammenfassende Darstellung  2015 2014 2013 

Bilanzsumme  Mio. ú  175,86  174,10  178,36  

Anlagevermögen  Mio. ú  172,46  171,60  171,58  

Umlaufvermögen inkl. ARAP  Mio. ú  3,40  2,48  6,78  

Eigenkapital  Mio. ú  137,17  136,76  136,95  

Deckungsgrad des Anlagevermö-
gens  

%  79,54  79,70  79,82  

Eigenkapitalquote (Grad der finan-
ziellen Unabhängigkeit)  

%  78,00  78,55  76,78  

Cashflow aus operativer Tätigkeit  Mio. ú  3,66  3,74  -3,55  

Cashflow aus Finanzierung  Mio. ú  -0,33  -2,66  3,12  

Cashflow aus Investition  Mio. ú  -2,25  -0,74  -1,02  

Ertrªge aus Beteiligungen betreffen nur die Aussch¿ttung der OVVG in Hºhe von 4.634 Tú.  

Die Umsatzerlºse liegen 6,4 Mio. ú unter Plan. Der Jahresüberschuss weicht um +2,4 Mio. 
ú vom Plan ab, u. a. da nicht eingeplante ¦bersch¿sse / Spartenergebnisse Wasser und 
Abwasser von 0,6 Mio. ú im Rahmen der Gewinnverwendung den R¿cklagen zugef¿hrt 
werden konnten. Die Investitionen liegen mit 3,6 Mio. ú um 0,6 Mio. ú unter dem Wirt-
schaftsplan und werden im Folgejahr nachgeholt.   
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Der ausgewiesene Bilanzgewinn soll vorbehaltlich eines noch ausstehenden Beschlusses 
der Verbandsversammlung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die zweckgebunde-
nen Rücklagen stiegen dabei um 162 Tú. Der Verlauf der Geschäftsentwicklung wird als 
insgesamt zufriedenstellend beurteilt.  

Personal  

In 2015 waren im Bereich ZOV-Verkehr zwei Mitarbeiter, im Bereich Wasser/Abwasser 
Allgemein ein Mitarbeiter und im Bereich Abwasser Nidda ein geringfügig Beschäftigter 
tätig. 

3. Nachtragsbericht  

Wesentliche sich auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage auswirkende Geschäftsvor-
fälle nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.  

4. Chancen- und Risikobericht  

Der ZOV ist in Folge seiner Tätigkeit neben dem zunehmenden Wettbewerb, den schwer 
kalkulierbaren politischen Motiven und dem sich beständig ändernden Rechtsrahmen einer 
Vielzahl weiterer Risiken ausgesetzt und daher in das Risikomanagementsystem der 
OVVG integriert.  

Risiken werden systematisch erfasst und in die Entscheidungsprozesse einbezogen. Für 
den ZOV spezifische Risiken aus der technischen Geschäftstätigkeit werden durch indivi-
duelle Prozesse berücksichtigt, sind jedoch nicht Teil des Risikomanagementsystems und 
dementsprechend nicht umfassend dokumentiert. Den Fortbestand des Verbands gefähr-
dende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.  

Im Bereich Vermögensverwaltung ist durch die absehbare Verschlechterung der Ergebnis-
se der OVVG durch einerseits sich tendenziell verschlechternde Ergebnisse aus der Ener-
gieversorgung und dem Stromnetzbetrieb sowie andererseits absehbar steigende Verluste 
aus dem Verkehrsbereich für die Zukunft mit rückläufigen Ergebnissen zu rechnen.  

Im Bereich Verkehr können für die Wahrnehmung neu hinzugekommener Aufgaben und 
Zuständigkeiten künftig die dafür erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen steigen. 
Mit den Novellierungen des Personenbeförderungsgesetzes auf nationaler Ebene und des 
Hessischen ÖPNV-Gesetzes auf Landesebene zum 1. Januar 2013 wurden tendenziell die 
Rechte der Aufgabenträger gestärkt (z.B. stärkere Verbindlichkeit des Nahverkehrsplans). 

Vor dem Hintergrund nach wie vor knapper kommunaler Finanzen sind die Kooperations-
angebote des ZOV für die Sparten Wasser, Abwasser und Verkehr für Kommunen sicher 
interessant.  

Nach der Etablierung des ZOV als Partner der Kommunen wird hier die Möglichkeit zum 
Wachstum in neue dienstleistungsorientierte Geschäftsfelder gesehen. 

5. Ausblick und Prognosebericht  

Die Entwicklung der von den Kommunen auf den ZOV übertragenen Aufgabengebiete be-
stätigt bisher die Zielsetzung des ZOV-Modells, durch Bildung von größeren Einheiten 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung effizient anbieten zu können.  

Für das Jahr 2016 erwartet der Verband bei Umsatzerlºsen von rd. 11,6 Mio. ú einen Jah-
res¿berschuss von ca. 2,9 Mio. ú. Im Wirtschaftsplan 2016 des ZOV sind ¿ber alle Sparten 
Investitionen von insgesamt 0,3 Mio. ú veranschlagt (Werte in ú): 
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Angesichts der in der Vergangenheit geführten politischen Diskussionen zu Themen wie 
den Fortbestand des steuerlichen Querverbunds, die Ausschreibung von Verkehrsleistun-
gen und zunehmenden Dirigismus im Energiesektor ergeben sich für die Zukunft des ZOV 
nach wie vor zahlreiche offene Fragen. Abhängig von den Ergebnissen der aktuellen Dis-
kussionen und deren Umsetzung können wesentliche Auswirkungen auf das Ergebnis des 
ZOV und die Ausschüttung an die Anteilseigner entstehen.  
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Oberhessische Versorgungs- und 
Verkehrsgesellschaft mbH (OVVG)  

Hanauer Str. 9-13, 61169 Friedberg 
Tel.:   06031 / 82-0 - Fax: 06031 / 82-1332 
E-Mail:  info@ovag.de 
Internet: www.ovvg.de 

 
 

Aufgabe Versorgung mit Energie und Wasser, Aufgaben der Entsorgung sowie 
öffentlicher Personennahverkehr, insbesondere durch Erwerb und 
Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die der Versorgung 
mit Energie und Wasser, der Entsorgung oder dem öffentlichen Perso-
nennahverkehr dienen. 

  

Gründung 1994   

Handelsregister Friedberg, HRB 1552   

Stammkapital 148.000.000 EUR   

Gesellschafter Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (100 %)   

Aufsichtsrat Horst Nachtigall, Rechtsanwalt, Gießen, Vorsitzender, Thorsten Han-
kel, Sachbearbeiter, Friedberg, 1. stellvertretender Vorsitzender (seit 
6. Oktober 2015), Gunter Endmann, Schlossermeister, Hungen, 1. 
Stellvertretender Vorsitzender (bis 31. August 2015),Oswin Veith, Mit-
glied des Bundestages, Bad Nauheim, 2. stellvertretender Vorsitzen-
der, Kristina Paulenz, Pensionärin, Ober-Mörlen, Joachim Arnold, 
Landrat, Wölfersheim, Rosa Maria Bey, Rentnerin, Friedberg, Wolf-
gang Brehm, Elektromeister, Wölfersheim, Stefan Habicht, Elektro-
meister, Friedberg, Hans-Jürgen Herbst, Diplom-Finanzwirt, Lautertal, 
Dr. Hans Heuser, Richter, Mücke, Michael Junk, Elektrotechniker-
meister, Florstadt, Friedel Kopp, Bürgermeister i.R., Freiensteinau, 
Sabine Lyhs, Sachbearbeiterin, Bad Nauheim, Sigrid Reichhold, 
Sachbearbeiterin, Florstadt, Dr. Sven Simon, akademischer Rat, Bus-
eck, Ralf-Rüdiger Stamm, Landesfachbereichsleiter ver.di, Friedberg, 
Klaus Weidmann, Sachbearbeiter, Friedberg, Andrea Weiß, Sachbe-
arbeiterin, Hungen 

Den aktiven Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden 48.000,00 ú als 
Aufwandsentschädigung vergütet. 

  

Geschäftsführung Vorsitzender Rainer Schwarz, Rolf Gnadl 

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf eine Angabe der Bezüge verzich-
tet. 

  

Prokura ï   
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Jahresabschluss für das Jahr 2015 aufgestellt am 08. Juli 2016   

Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Frankfurt am Main 

  

Beteiligungen Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (100 %) 
ovag Netz AG (100 %) 
ovag Energie AG (100 %)  
VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (100 %) 

  

 

 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Vogelsbergkreises 

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:    Siehe Lagebericht des ZOV 

Die Beteiligung an der OVVG und ihren Tochtergesellschaften (siehe nachfolgend OVAG, 
ovag Energie AG, ovag Netz AG und VGO), wird für den Vogelsbergkreis mittelbar über die 
Beteiligung am Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) hergestellt. Am 
ZOV ist der Vogelsbergkreis mit 32,1 % beteiligt. 

Die Konzernergebnisse bzw. die Ergebnisse der einzelnen Konzernsparten werden über 
den ZOV an die Eignerkreise abgewickelt. 

  



  
 

Seite 71 

 

 

 
 

  



  
 

Seite 72 

 

 

 
 

  



  
 

Seite 73 

 

 

 
  



  
 

Seite 74 

 
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG 
(OVAG)  

Hanauer Str. 9-13, 61169 Friedberg 
Tel.:   06031 / 82-0 - Fax: 06031 / 82-1332 
E-Mail:  info@ovag.de 
Internet: www.ovag-gruppe.de 

 
 

Aufgabe Versorgung mit Energie und Wasser sowie die Übernahme von Entsor-
gungsaufgaben. 

Gründung 1972 

Handelsregister Friedberg, HRB 138 

Stammkapital 100.000.000 EUR 

Gesellschafter Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%) 

Aufsichtsrat Oswin Veith, Mitglied des Bundestages, Bad Nauheim, Vorsitzender, 
Gunter Endmann, Schlossermeister, Hungen, stellvertretender Vorsit-
zender, Stephanie Becker-Bösch, Rechtsanwältin, Butzbach, Tanja 
Allen-Becker, Volljuristin, Lich, Peter Alles, Sachbearbeiter, Münzen-
berg, Hans-Jürgen Becker, Pensionär, Laubach, Dieter Boß, Kauf-
mann, Schwalmtal, Marion Dauch, Sachbearbeiterin, Florstadt, Eva 
Goldbach, Mitglied des Landtages, Lauterbach, Manfred Görig, Land-
rat, Romrod, Thorsten Hankel, Sachbearbeiter, Friedberg, Michael 
Junk, Elektrotechnikermeister, Florstadt, Dr. Ulrich Lenz, Pensionär, 
Linden, Sigrid Reichhold, Sachbearbeiterin, Florstadt, Karl-Heinz 
Schneider, Rentner, Münzenberg, Ralf-Rüdiger Stamm, Landesfachbe-
reichsleiter ver.di, Friedberg, Klaus Weidmann, Sachbearbeiter, Fried-
berg, Bernfried Wieland, Pensionär, Büdingen 

Für Vergütung an aktive Mitglieder des Aufsichtsrates wurden 
52.604,54 ú aufgewendet. 

Vorstand Vorsitzender Rainer Schwarz, stellvertretender Vorsitzender Rolf Gnadl 

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf eine Angabe der Bezüge verzichtet. 

Prokura Stefan Hammer, Peter-Hans Hög, Dr. Thorsten Reichel, Heinz Hommel 

Jahresabschluss für das Jahr 2015 aufgestellt am 13. Juni 2016 

Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Frankfurt am Main 

Beteiligungen Oberhessische Gasversorgung GmbH (50 %) 
Butzbacher Netzbetriebs GmbH & Co. KG (43,38 %) 
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ovag Energie AG 

Hanauer Str. 9-13, 61169 Friedberg 
Tel.:   06031 / 6848-0 - Fax: 06031 / 6848-1547 
E-Mail:  service@ovag-energie.de 
Internet: www.ovag-energie.de 

 
 

Aufgabe Beschaffung von Energie auf nationalen und internationalen Märkten, 
Energievertrieb, Teilnahme am Spotmarkt und Kurzfristhandel, Erzeu-
gung von Strom und Wärme sowie Erbringung von Dienstleistungen in 
diesen Bereichen. 

  

Gründung 2000   

Handelsregister Friedberg, HRB 2272   

Grundkapital 50.000.000 EUR   

Gesellschafter  Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%)   

Aufsichtsrat Ulrich Künz, Bürgermeister, Kirtorf, Vorsitzender, Thorsten Hankel, 
Sachbearbeiter, Friedberg, stelllvertretender Vorsitzender (seit 6. Okto-
ber 2015), Gunter Endmann, Schlossermeister, Hungen, stellvertreten-
der Vorsitzender (bis 31. August 2015), Birgit Gondolf, Sachbearbeite-
rin, Hungen, Anette Henkel, Diplom-Verwaltungswirtin, Buseck, Ale-
xander Kartmann, Angestellter, Butzbach (seit 26. Dezember 2015), 
Dirk Konopka, Netzbezirksleiter, Feldatal, Stefan Lux, Bezirksleiter 
Großhandel, Florstadt, Uwe Meyer, Finanzwirt, Lauterbach, Klaus 
Ostheim, Sachbearbeiter, Schotten, Heike Repp, Sachbearbeiterin, 
Hungen (seit 1. September 2015), Dr. Christine Schmahl, Hauptamtli-
che Kreisbeigeordnete, Laubach, Claus Spandau, Kommunalerberater, 
Laubach, Astrid Triesch, Rentnerin, Büdingen (bis 26. Dezember 2015), 
Matthias Weitzel, Bürgermeister, Mücke, Michael Wellner, Sachbear-
beiter, Butzbach, Markus Zimmer, Sachbearbeiter, Bad Nauheim 

Die Vergütungen an Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2015 betrugen 41.200,00 ú. 

  

Vorstand Rainer Schwarz 

Die Bezüge des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 betrugen  
3.000,00 ú. 

  

Prokura Holger Ruppel, Dr. Hans-Peter Frank    

Jahresabschluss für das Jahr 2015 aufgestellt am 9. Juni 2016   

Abschlussprüfer KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main   
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Beteiligungen hessenENERGIE Gesellschaft für rationelle Energienutzung mbH (100%) 
Biogas Oberhessen Verwaltungs GmbH (100 %) 
Biogas Oberhessen GmbH & Co. KG (100 %) 
hessenWIND IV GmbH & Co. KG (97 %) 
ovagSolar Stadt Linden GmbH & Co. KG (50 %) 
Wölfersheim-ovag Energie GmbH (50 %) 
hessenWIND V GmbH & Co. KG (47,71 %) 
Gemeinschaftskraftwerk Bremen GmbH & Co. KG (4,95 %) 
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ovag Netz AG 

Hanauer Str. 9-13, 61169 Friedberg 
Tel.:   06031 / 82-0 - Fax: 06031 / 82-1429 
E-Mail:  netznutzung@ovag-netz.de 
Internet: www.ovag-netz.de 

 
 

Aufgabe Pacht, Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung von Energieversor-
gungsnetzen nebst Zubehör für Energieversorgungsunternehmen, ins-
besondere die OVAG. 

Gründung 2004 

Handelsregister Friedberg, HRB 6019 

Grundkapital 1.600.000 EUR 

Gesellschafter Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%) 

Aufsichtsrat Rainer Schwarz, Diplom-Finanzwirt, Langgöns, Vorsitzender, Gunter 
Endmann, Schlossermeister, Hungen, stellvertretender Vorsitzender, 
Tanja Allen-Becker, Volljuristin, Lich, Wolfgang Brehm, Elektromeister, 
Wölfersheim, Gerald Dörr, Bankkaufmann, Langgöns, Stefan Habicht, 
Elektromeister, Friedberg, Thorsten Hankel, Sachbearbeiter, Friedberg, 
Margret Jöckel, Lehrerin, Lauterbach, Michael Junk, Elektrotechniker-
meister, Florstadt, Hannelore Rabl, Hausfrau, Bad Vilbel, Gerhard We-
ber, Finanzbeamter, Wölfersheim, Almut Wilser, Pensionärin, Bad 
Nauheim 

Für Vergütungen an aktive Mitglieder des Aufsichtsrats wurden 
37.020,00 ú aufgewendet. Frau Rabl hat ihr Einverstªndnis zur Verºf-
fentlichung von Bezügen erteilt. Für das Geschäftsjahr 2015 hat Frau 
Rabl Bez¿ge i.H.v. 3.250 ú erhalten. 

Vorstand Rolf Gnadl, Peter Hans Hög (seit 11. Dezember 2015) 

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf eine Angabe der Bezüge verzichtet. 

Prokura Alfred Kraus, Michael Garhamer 

Jahresabschluss für das Jahr 2015 aufgestellt am 10. Juni 2016 

Abschlussprüfer KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main 

Beteiligungen - 
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Verkehrsgesellschaft  
Oberhessen mbH (VGO) 

Hanauer Str. 9-13, 61169 Friedberg 
Tel.:   06031 / 16609-0 - Fax: 06031 / 16609-116 
E-Mail:  info.friedberg@vgo.de 
Internet: www.vgo.de 

 
 

Aufgabe Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs. 

Gründung 1994 (WVG Wetterauer Verkehrsgesellschaft mbH) 
2005 (Fusionierung, Umfirmierung in VGO Verkehrsgesellschaft Ober-
hessen mbH) 

Handelsregister Friedberg, HRB 1699 

Stammkapital 300.000 EUR 

Gesellschafter Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%) 

Aufsichtsrat Karl-Heinz Schneider, Rentner, Münzenberg, Vorsitzender, Ulrich 
Künz, Bürgermeister, Kirtorf , stellvertretender Vorsitzender, Joachim 
Arnold, Landrat, Wölfersheim, Swen Bastian, Angestellter Wahlkreis-
mitarbeiter (Hessischer Landtag), Alsfeld, Lothar Bott, Bürgermeister, 
Gemünden/Felda, Edwin Gottlieb, Handwerkermeister, Kefenrod, Ursu-
la Häuser, Hausfrau, Linden,  Dr. Hans Heuser, Direktor am Sozialge-
richt, Mücke, Elisabeth Hillebrand, Schulleiterin, Schlitz, Alexander Kar-
tmann, Geschäftsführer, Butzbach, Ottmar Lich, Stadtplaner, Rabenau, 
Peter Pilger, Rentner, Biebertal, Peter Popplow, Unternehmer, Schot-
ten, Michael Rückl, IT-Anwendungsentwickler, Wölfersheim, Karl-Peter 
Schäfer, Geschäftsführer, Bad Vilbel, Anita Schneider, Landrätin, Fron-
hausen, Georg Wegner, Pensionär, Nidda, Peter Zielinski, Erster 
Kreisbeigeordneter, Lauterbach 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten Vergütungen in Höhe von 
16.255,00 ú. 

Geschäftsführer Armin Klein 

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf eine Angabe der Bezüge verzichtet. 

Prokura Volker Hofmann 

Jahresabschluss für das Jahr 2015 aufgestellt am 06. Mai 2016 

Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Frankfurt am Main 

Beteiligungen Region Vogelsberg Touristik GmbH (1,99 %) 
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RhönEnergie Osthessen GmbH 

Bahnhofstr. 2, 36037 Fulda  
Tel.:   0661 / 12-0 ï Fax: 0661 / 12-2002 
E-Mail: info@re-fulda.de 
Internet: www.re-osthessen.de 

 
 
Unternehmenszweck 

Die RhönEnergie Osthessen GmbH betreibt die Gas-, Wasser und Wärmeversorgung 
kommunaler, industrieller und privater Kunden im osthessischen Raum, insbesondere im 
Gebiet des Landkreises Fulda, des Vogelsbergkreises und des Main-Kinzig-Kreises, mit 
Ausnahme der Stadt Fulda und der Gemeinden westlich der Stadt Steinau an der Straße. 

Es sind die Geschäftsbereiche Gas-Netz, Gas-Handel, Wärme/Contracting sowie sonstige 
Aktivitäten eingerichtet. 
 
 
Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen 

Versorgung der Region mit Gas/Wasser 
 
 
Beteiligungsverhältnis des Vogelsbergkreises 

Beteiligung seit:  11/1966 

Anteile in %:  6,26 % 

§ 121 Abs. 1Satz 2 HGO Wirtschaftliche Betätigung: 

Die Betªtigung ĂVersorgung der Region mit Gas/Wasserñ ist zulªssig, weil sie bereits seit 
1966 wahrgenommen wird  
 
 
Organe des Unternehmens 

Aufsichtsrat: 

Dag Wehner - Vorsitzender Dipl.-Kfm. Ralf-Stefan Stöppler 
Dr. Arnt Meyer - stellv. Vorsitzender  
(seit 01.06.2015) 

Uwe Marohn 

Dipl.-Ing. Günter Bury - stellv. Vorsitzender 
(bis 31.05.2015) 

Bernd Woide 

Manfred Görig  

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden Bez¿ge von insgesamt 27 Tú gewªhrt. 
 
 
Geschäftsführung:  Dipl. Soz. Oec. Martin Heun,  

Geschäftsführer der RhönEnergie Fulda GmbH 

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.  
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Rechtliche und wirtschaftliche Daten 

Rechtsform:    GmbH 

Gründungsdatum:   18.01.1967 

Gesellschaftsvertrag: 10.11.1996, letzte Änderung 08.12.2010 

Handelsregister:   Fulda, HRB 84 

Stammkapital:   7.420.000 ú 

Beteiligungen:  Biothan GmbH 33,3 % 

Gesellschafter / Stammeinlagen: 

 ú % 

RhönEnergie Fulda GmbH 5.512.539,00 74,29 
Vogelsbergkreis 464.665,00 6,26 
Landkreis Fulda 452.249,00 6,10 
Stadt Alsfeld 206.518,00 2,78 
Stadtwerke Lauterbach GmbH 180.773,00 2,44 
Stadt Schlüchtern 158.950,00 2,14 
Gemeinde Neuhof 129.131,00 1,74 
Stadt Steinau an der Straße 105.203,00 1,42 
Gemeinde Großenlüder 89.150,00 1,20 
Gemeinde Bad Salzschlirf 60.411,00 0,81 
Gemeinde Eichenzell 60.411,00 0,81 

 7.420,000,00 100,00 

 
 
Ausgewählte Kennzahlen 

Anzahl der Mitarbeiter:  

Von der Berichtsgesellschaft werden keine Arbeitnehmer beschäftigt. Die Betriebsführung 
nimmt die RhönEnergie Fulda GmbH wahr. 

Größe der Gesellschaft: 

Die Gesellschaft ist eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 i.V.m. 4 
HGB. 
 
 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Vogelsbergkreises 

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:    Siehe Lagebericht 

Ertragslage des Unternehmens:  Jahresüberschuss 
2.088.847,18 ú 
Dividende 2.100.000,00 ú 
Anteil VBK = 131.726,34 ú 
abzgl. Steuern = 110.697,67 ú 

Kreditaufnahmen:      keine 
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Vom Vogelsbergkreis gewährte Sicherheiten:  keine 

Kapitalzuführungen und -entnahmen  
durch den Vogelsbergkreis:     keine 

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:  anteilige Netto-Dividende  
110.697,67 ú 

 
 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen 

Die Gesellschaft dient der regionalen Versorgung mit Gas und Wasser. Sie erfüllt diese 
Aufgabe im Rahmen des Gesellschaftsvertrages entsprechend des gegebenen Bedarfes. 
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Bilanz des Unternehmens: 
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Gewinn- und Verlustrechnung: 
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Auszug aus dem Lagebericht 

1. Gegenstand der Geschäftstätigkeit, Unternehmens- und Gesellschafterstruktur 

Die RhönEnergie Osthessen GmbH betreibt die Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung 
kommunaler, industrieller und privater Kunden im osthessischen Raum, insbesondere im 
Gebiet des Landkreises Fulda, des Vogelsbergkreises und des Main-Kinzig-Kreises, mit 
Ausnahme der Stadt Fulda und der Gemeinden westlich der Stadt Steinau an der Straße. 

Es sind die Geschäftsbereiche Gas-Netz, Gas-Handel, Wärme/Contracting sowie sonstige 
Aktivitäten eingerichtet. Die Geschäftsanteile der RhönEnergie Osthessen GmbH verteilen 
sich zu 74,29 % auf die RhönEnergie Fulda GmbH. Die restlichen 25,71 % werden von 
zehn Minderheitsgesellschaftern gehalten.  

2. Geschäftsverlauf Im Jahr 2015 

Wirtschaftliche Entwicklung und Ertragslage 

Die Umsatzerlºse liegen 2015 bei 27,0 Mio. ú. Der R¿ckgang von 6,9 % begründet sich im 
Wesentlichen durch den Verlust von Großkunden. Der Materialaufwand liegt bei 19,3 Mio. 
ú und somit 1,4 Mio. ú unter dem Vorjahr. 

In 2015 betrug das Ergebnis der gewºhnlichen Geschªftstªtigkeit 2,9 Mio. ú (Vorjahr: 3,2 
Mio. ú). 

Gasvertrieb und -beschaffung 

Der Erdgasabsatz der RhönEnergie Osthessen GmbH im Geschäftsjahr 2015 betrug 532,3 
Mio. kWh. Der insgesamt im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnende Mengenrückgang 
von 10,5 %, ist im Wesentlichen durch den Verlust mehrerer Großkunden zurückzuführen.  

Investitionen 

Das Investitionsvolumen stieg von 1,1 Mio. ú auf 3,3 Mio. ú. Die Investitionen in Sachanla-
gen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 

Å neue Gashausanschl¿sse inklusive Zªhler und Regler: 0,6 Mio. ú 
Å Ausbau des Gasverteilungsnetzes: 0,2 Mio. ú 

Die Investitionen in Sachanlagen konnten analog dem Vorjahr aus Abschreibungen finan-
ziert werden. 

Im Betrachtungszeitraum wurden Investitionen in Hºhe von 2,5 Mio. ú in Finanzanlagen 
getätigt. 

3. Vermögens- und Finanzlage 

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen stieg von 66,1 % auf 80,6 %. Das 
Sachanlagevermögen war analog dem Vorjahr mit langfristigem Kapital gedeckt. Das kurz-
fristige Vermögen stieg auf 13,6 % (Vorjahr: 12,3 %). Der Anteil an liquiden Mitteln sank 
von 20,6 % auf 4,2 %. Der Rückgang kurzfristiger Schulden auf 24,1 % (Vorjahr: 32,7 %) 
ist im Wesentlichen auf sonstige Verbindlichkeiten zurückzuführen. Der Finanzmittelbe-
stand zum 31. Dezember 2015 betrug bei der RhönEnergie Osthessen GmbH 1,3 Mio. ú 
(Vorjahr: 7,3 Mio. ú). Der Rückgang begründet sich durch die Investitionen in Finanzanla-
gen und geringere Abschläge der Tarifkunden gegenüber dem Vorjahr. 

Die Eigenkapitalquote lag - unter Einbeziehung der eigenkapitalähnlichen Posten - bei 56,6 
% (Vorjahr: 49,2 %).  
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